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Amtsblatt der Gemeinde Altdorf

Fortsetzung der Bauarbeiten 
zum Anschluss der Wasser-
versorgung der Gemeinde 
Hildrizhausen an die Am-
mertal-Schönbuchgruppe

Ökumenische Bibelwoche 2024  
in Altdorf

Und das ist erst der Anfang …Und das ist erst der Anfang …
Zugänge zur Urgeschichte

So. 28. Jan.  2024       14.00 - 17.00 Uhr

Öffnungszeiten Heimatmuseum

Weitere Öffnungszeiten sowie Führungen nach Anfrage möglich:
Arnd Rehn Tel. 07031-60 40

wir haben
wieder geöffnet!
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10:00-13:00 Uhr

17. Februar 2024
Für interessierte neue Altdorfer Eltern bieten wir:

• Möglichkeiten für persönliche Gespräche mit unseren 
Erzieher/innen 

• einen Einblick in unsere Räumlichkeiten und Spielstätten
• Informationen rund um unsere Kindergartenkonzepte

Sie finden uns:
Kindergarten Buchenweg, Buchenweg 1         Leitung: Frau Wagner 
Kinderhaus Erlachaue, Furtweg 26                   Leitung: Frau Kittler 
Kindergarten Schneckenburg, Bühlstr. 14       Leitung: Frau Keppler 
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Allgemeinärztlicher  
Bereitschaftsdienst

Rufnummer für den ärztlichen  
Notfalldienst (allgemein,- kinder-, 
augen- und HNO-ärztlicher Notfall-
dienst) 116117 (Anruf ist kostenlos)
Allgemeine Notfallpraxis  
Herrenberg
Krankenhaus Herrenberg
Marienstr. 25
71083 Herrenberg
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertage  10 – 16 Uhr.
Allgemeine Notfallpraxis  
Sindelfingen
Klinikum Sindelfingen-Böblingen
Arthur-Gruber-Str. 70
71065 Sindelfingen
Öffnungszeiten:
Mo.  18 – 22 Uhr,
Di.  18 – 22 Uhr;
Mi.  18 – 22 Uhr;
Do.  18 – 22 Uhr;
Fr.  16 – 22 Uhr,
Sa., So. und Feiertage  8 – 20 Uhr.
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: 
docdirekt – Kostenfreie Onlinesprech-
stunde von niedergelassenen Haus- und 
Kinderärzten, nur für gesetzlich Versi-
cherte unter (0711) 96 58 97 00 oder 
docdirekt.de

Tierärzte

Samstag, 27.01.24
Dr. Anja Zolke
Gäublickstraße 29, 71139 Ehningen
Tel. 07034 / 654265
Sonntag, 28.01.24
Dr. Anja Zolke
Gäublickstraße 29, 71139 Ehningen

Tel. 07034 / 654265

Apotheken

Freitag, 26.01.24
• Paracelsus-Apotheke 

Berliner Straße 28, 71034 Böblingen 
Tel. 07031/227333

Samstag, 27.01.24
• Brunnen-Apotheke 

Stuttgarter Straße 14, 
71144 Steinenbronn 
Tel. 07157/ 22674

• Pinguin-Apotheke Maichingen 
Berliner Straße 24, 71069 Sindelfingen 
Tel. 07031/765222

Sonntag, 28.01.24
• Apotheke Neues Zentrum 

Liebenaustraße 36,  
71111 Waldenbuch 
Tel. 07157/4455

• Bürgerhaus-Apotheke Maichingen 
Sindelfinger Straße 31, 71069 Sindel-
fingen 
Tel. 07031/381113

Montag, 29.01.24
• Flugfeld Apotheke 

Konrad-Zuse-Straße 14,  
71034 Böblingen 
Tel. 07031/205900

Dienstag, 30.01.24
• Alamannen-Apotheke 

Tübinger Straße 11,  
71088 Holzgerlingen 
Tel. 07031/689930

• Apotheke im Forum 
Nikolaus-Lenau-Platz 21,  
71067 Sindelfingen 
Tel. 07031/383055

Mittwoch, 31.01.24
• Apotheke Hulb 

Otto-Lilienthal-Straße 24 (im real), 
71034 Böblingen 
Tel. 07031/469317

• Uhland-Apotheke 
Gartenstraße 1, 71111 Waldenbuch 
Tel. 07157/3837

Donnerstag, 01.02.24
• Apotheke am Markplatz 

Markplatz 4, 71063 Sindelfingen 
Tel. 07031/814537

• Fortuna-Apotheke 
Störrenstraße 35,  
72135 Dettenhausen 
Tel. 07157/61015

Zahnärztlicher Notdienst

Der zahnärztliche Notfalldienst ist zu 
erfragen unter (0761) 120 120 00.

Kinderärztlicher Notdienst

Kinder Notfallpraxis Böblingen
Bunsenstr. 120
71032 Böblingen
Öffnungszeiten:
Mo.  19 – 22:30 Uhr,
Di.  19 – 22:30 Uhr,
Mi.  19 – 22:30 Uhr,
Do.  19 – 22:30 Uhr,
Fr.  19 – 22:30 Uhr,
Sa., So. und Feiertage  8:30 – 22 Uhr.

Wasserversorgung

Entstörungsdienst, Telefon (08 00) 8 15 
18 00, 24-Stunden-Service (gebühren-
frei deutsches Inland)

Tierrettung Schönbuch e.V.

Notrufnummer (07 11) 45 14 55 33

ABFUHRTERMINE 
DER WOCHE

• Dienstag, 30. Januar 2024, Leerung 
der Restmülltonne

NOTDIENSTE

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Altdorf.

Druck und Verlag: Nussbaum  
Medien Weil der Stadt GmbH & Co. 
KG, Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot.  
Internet: www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen:  Bürgermeister  
Erwin Heller oder sein Vertreter im Amt

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel. 07033 6924-0,  
info@gsvertrieb.de  
www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
wds@nussbaum-medien.de
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In Kooperation mit der Gemeinde Altdorf bietet der Senioren- und  
Krankenpfegeverein Altdorf e.V. für seine Mitglieder

ESSEN AUF RÄDERN
Unser geschultes, ehrenamtliches Team liefert Ihnen von  
montags bis freitags ein bekömmliches Mittagessen.

Der ausgefüllte Bestellschein kann auch in den Rathausbriefkasten 
geworfen werden. Stammkunden können den Bestellschein spä-
testens freitags unseren Fahrer*innen mitgeben. Bitte geben Sie 
an, an welchem Tag Sie welches Menü haben wollen. Bestellun-
gen gelten für eine Woche. Nachbestellungen und Änderun-
gen können leider nicht berücksichtigt werden.

Das Essen wird Ihnen täglich in der Zeit von 11.30 Uhr bis 
13.00 Uhr an die Haustür zusammen mit dem Bestellschein 
der Folgewoche geliefert.

Der Preis für jedes Essen beträgt 7,50 Euro inkl.  
gesetzl. MwSt.

Bestellen können  Sie bis spätestens  Sonntagabend bei der  Gemeindeverwaltung unter:Telefon und Anrufbeantworter:  (0 70 31) 7 47 40

Speiseplan

29.01 bis  
02.02.

Menü 1 Menü 2 Menü 3 - Supersalat Menü 4 - Schonkost/Leichte Kost
salzarm, fettarm, ohne Zucker

MONTAG Fleischkäse in
Bratensoße mit
Röstzwiebel, Kässpätzle
und Bohnensalat
1.7.a.c.g.

Österr. Grießschmarrn
mit Apfelrahmkompott
(veg.) a.c.g.

Salatplatte mit pan.
Hähnchenschnitzel und
Farmerbrötchen a.c.g.

Veg. Filetstreifen
„Stroganoff“ mit Breiten
Nudeln a.c.g.

DIENSTAG Panierter Seelachs mit
Remouladensoße und
Kartoffelsalat a.c.g..

Drei Kartoffeltaschen mit
Tomaten-Mozzarella-
Füllung und Rahmge-
müse
(veg.) a.g.

Salatplatte mit Ei und
Käsestreifen
Rosenbrötchen a.c.

Putenhacksteak mit
Mexikogemüse und
Schupfnudeln a.c.g..

MITTWOCH Schwarzwälder 
Schäufele
mit Leberwurst auf
Sauerkraut, dazu
Stampfkartoffeln 7.g

Ital. Nudelgericht mit
geriebenem Käse und
Salatbeilage (veg.)
1.6.a.c.g..

Salatplatte mit buntem
Alblinsensalat und
Fladenbrot a.k.

Rinderrahmragout mit
Gemüsespätzle a.c.g.

DONNERSTAG Hähnchenbrustfilet in
Currysoße mit
Mandelreis und
Mischgemüse a.g.h.

Drei Pfannkuchen mit
Rindfleisch-
Gemüsefüllung und
buntem Kartoffelsalat
a.c.g.

Straßburger Wurstsalat
mit Baguettebrötchen
7.a.g.

Hausgemachtes
Kartoffel-Gemüse-
Gratin mit
Tomatenwürfel und Käse
überbacken (veg.) a.c.g.

FREITAG Jägerbraten vom Rind
mit Bauernspätzle und
Salatbeilage a.c.

Zwei Fleischküchle mit
Wirsinggemüse und
Butterkartoffeln a.c.g.

Salatplatte mit gebr.
Maultaschenstreifen 
und
Vollkornbaguette 1.a.c.

Panierter Fetakäse mit
Tomaten-Paprika-
Gemüse und Safran-
Risotto (veg.) a.c.g.

AUSWEICHMENÜ TÄGLICH:   a) ½ Hähnchen vom Grill mit Brötchen a.   b) Pizzaschnitte vegetarisch a.g.

Zusatzstoffe: 1 Farbstoff, 2 Konservierungsstoffe, 3 Antioxidationsmittel, 4 Geschmacksverstärker, 5 geschwefelt, 6 geschwärzt, 7 gepökelt, 8 
Phosphat, 9 Süßungsmittel. Allergene Stoffe: a Gluten, b Krebstiere, c Eier, d Fisch, e Erdnüsse, f Soja, g Milch-Lactose, h Schalenfrüchte,  

si Sellerie, j Senf, k Sesam, Schwefeldioxyd, m Lupinen, n Weichtiere
Änderungen vorbehalten.
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Öffentliche Bekanntmachungen

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2024
1. Steuerfestsetzung
Der Gemeinderat hat durch Satzung über die Festsetzung der 
Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer vom 6. Dezember 
2022 die Hebesätze für die Grundsteuer festgesetzt auf 360 
v. H. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grund-
steuer A) und 370 v. H. für die Grundstücke (Grundsteuer B).
Diese Hebesätze gelten auch für das Kalenderjahr 2024 und 
sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2024 
die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, 
wird aufgrund von § 27 (3) des Grundsteuergesetzes die 
Grundsteuer für das Jahr 2024 in derselben Höhe wie für 
das Jahr 2023 durch öffentliche Bekanntmachung festge-
setzt.
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre.
Das bedeutet, dass diejenigen Steuerpflichtigen, bei de-
nen sich die Bemessungsgrundlage nicht geändert hat, 
keinen neuen schriftlichen Grundsteuerjahresbescheid 
erhalten. Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen 
oder persönlichen Steuerpflicht eintreten. In diesen Fällen 
ergeht anknüpfend an den Grundsteuermessbescheid des 
Finanzamtes ein entsprechender schriftlicher Grundsteuerbe-
scheid.
2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 
2024 zu den Fälligkeitsterminen und mit den Beträgen, die 
sich aus dem letzten schriftlichen Grundsteuerbescheid vor 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung ergeben, auf eines 
der in diesem Bescheid angegebenen Bankkonten der Ge-
meindekasse zu überweisen oder einzuzahlen.
Bei Steuerschuldnern, die eine Einzugsermächtigung erteilt 
haben, werden die Beträge bei Fälligkeit abgebucht.
3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte 
Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser 
öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch bei der Gemein-
de Altdorf, Kirchplatz 4/1, 71155 Altdorf eingelegt werden.
Altdorf, den 25. Januar 2024
gez.
Erwin Heller
Bürgermeister

Aus dem Gemeinderat

Sitzungsbericht vom 23. Januar 2024
Zur Sitzung begrüßte Bürgermeister Erwin Heller die zahlrei-
che interessierte Zuhörerschaft, die beiden Pressevertreter 
und die Mitglieder des Gemeinderats.
TOP 1 – Einwohnerfrageviertelstunde
Eine Altdorferin brachte Detailfragen zum Thema Windkraft 
vor, die von Bürgermeister Erwin Heller beantwortet wurden.
Auf eine Anfrage hin berichtete Bürgermeister Erwin Heller, 
dass die Tempo-Regelung am südlichen Ortsausgang an der 
Schaichhofstraße nach der Verkehrsschau zügig umgesetzt 
werde. Die neuen Verkehrsschilder wären bereits bestellt und 
würden nach Lieferung schnellstmöglich montiert.

TOP 2 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024
Einbringung des Haushaltsentwurfes
Keine leichte Kost sei die derzeitige Finanzlage der Gemeinde, 
machte Bürgermeister Erwin Heller einführend bereits deut-
lich. Die Zeiten seien schwierig, denn die öffentlichen Haus-
halte hätten in den letzten Jahren mit den Folgen von Corona 
zu kämpfen gehabt. Heute seien es Themen wie der Überfall 
Russlands auf die Ukraine, die damit verbundene Flüchtlings-
krise, Zinswende und Inflation. Eine schlagartige Verknap-
pung von Ressourcen sowie die Verteuerung von Produkten, 
aber auch von Finanzierungsmitteln belasteten die Wirtschaft, 
die öffentliche Hand und ganz besonders die Bürgerinnen 
und Bürger. Jetzt würden die Finanzlücken deutlicher sichtbar, 
betonte der Vorsitzende.
„Was wird uns also das Jahr 2024 bringen? Die baden-würt-
tembergische Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut er-
wartet für die Wirtschaft ein sehr schwieriges Jahr. Ihr Haus 
rechnet damit, dass die Wirtschaftsleistung im Land um 0,6 
% schrumpfen wird. Dabei triff es Baden-Württemberg wohl 
härter als den Rest der Republik. Deutschlandweit rechnen die 
Wirtschaftsweisen mit einem Minus von 0,4 %.
Auf unseren Haushalt hat dies ebenfalls massive Auswirkun-
gen. Sowohl auf der Ausgabenseite als auch auf der Einnah-
menseite. Die Steuereinnahmen gehen zurück und die Aus-
gaben steigen inflationsbedingt. Wir müssen folglich unsere 
Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen und die Ausgaben zu-
rückdrehen, damit unser Haushalt noch mit einer einigerma-
ßen zufriedenstellenden Bilanz abschließt.
Die Zeiten, in denen wir unsere Ausgaben im Bereich der frei-
willigen Aufgaben ausbauen konnten, sind leider vorbei. Da-
bei kann ich allerdings, auch bei kritischer Betrachtung, nicht 
erkennen, dass wir in der Vergangenheit über unsere Verhält-
nisse gelebt hätten. Nachdem wir aber bereits im letzten Jahr 
die Grundsteuern erhöht haben, drehen wir dieses Jahr nicht 
erneut an der Steuerschraube.
Vor der heutigen Einbringung des Haushalts haben wir aller-
dings schon drei verwaltungsinterne Einsparrunden gedreht, 
was in meiner bisherigen Amtszeit einmalig ist. Überall, wo es 
möglich war, haben wir in diesen 3 Runden den Rotstift an-
gesetzt, sodass wir heute einen wohl gerade noch genehmi-
gungsfähigen Haushalt einbringen können. Dennoch befin-
den wir uns immer noch im Minus – aber es ist kein liquides 
Minus, sondern ein Ergebnis-Minus.
Beim Neujahrsempfang habe ich es bereits angedeutet: Der 
Haushalt 2024 ist mein 20. Haushalt, aber der bei Weitem 
schlechteste seit 20 Jahren,“ skizziert Bürgermeister Erwin Hel-
ler die Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2024.
Bevor Bürgermeister Erwin Heller auf die Haushaltsplanung 
für das neue Jahr intensiv einging und einen kurzen Rückblick 
auf den Verlauf der Haushaltsjahre 2022 und 2023 vorstellte, 
hielt er jedoch drei Kernaussagen fest, die die Planung des 
Jahres 2024 kennzeichnen:
• Wir erreichen im Jahr 2024 leider kein positives ordentli-

ches Ergebnis.
• Wir erreichen im Jahr 2024 voraussichtlich keinen Zah-

lungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätig-
keit, dafür jedoch in den beiden Folgejahren.

• Da wir in den vergangenen Jahren Investitionen stets aus 
Eigenmitteln finanziert haben, wird aufgrund des großen 
Investitionsvolumens in diesem Jahr eine hohe Kreditauf-
nahme erforderlich sein.

Für das Haushaltsjahr 2024 gab der Vorsitzende sodann einen 
Überblick über Gemeindefinanzen.
Ergebnishaushalt bzw. laufende Verwaltungstätigkeit
Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 13.229.906 €, die 
ordentlichen Aufwendungen auf 14.406.208 €, sodass der Er-
gebnishaushalt voraussichtlich mit einem negativen ordent-
lichen Ergebnis (Ressourcenbedarf ) in Höhe von 1.176.000 € 
abschließen wird.
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„Hier stellen die Personalaufwendungen, wie es bei einem 
Dienstleistungsunternehmen zu erwarten ist, die größte Einzelposition dar. Die 
Personalkosten steigen dieses Jahr außergewöhnlich stark. Dies ist dem sehr guten 
Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst zu verdanken, der aber auch notwendig war, 
damit wir unser Personal nicht an die freie Wirtschaft verlieren. Und ich möchte 
ausdrücklich betonen, dass unsere Beschäftigten diese Tarifsteigerung auch verdient 
haben, denn sie leisten tagtäglich unter immer schwierigeren Rahmenbedingungen 
sehr gute Arbeit und sind die Garanten dafür, dass die an uns gestellten Aufgaben 
auch erledigt werden. Der Fachkräftemangel wird uns noch erhebliche Probleme 
bereiten. Eine Studie von pwc äußert, dass der Fachkräftemangel die 
Funktionsfähigkeit des Staatsapparates in den nächsten 10 Jahren auf seine Probe 
stellen wird. 
 
Bei den Personalkosten reißen wir dieses Jahr zum ersten Mal die 5- Millionenmarke 
mit 5.068.669 € (2023: 4.544.671 €).  
Hiervon sind 65 %, nämlich fast 3,3 Mio. €, dem Bereich Kinderbetreuung 
geschuldet. Eine sehr hohe Summe, aber sämtliche Kindergärten in Altdorf stehen ja 
unter Trägerschaft der Gemeinde. Es gibt bei uns keine freien Träger. Außerdem 
zeigt sich hier unser sehr gutes Kinderbetreuungsangebot von der Regelgruppe über 
verlängerte Öffnungszeiten, Ganztagsbetreuung, Mittagstisch bis hin zu unseren 
zwischenzeitlich 5 Krippen-Gruppen für unter dreijährige Kinder, die alle sehr rege in 
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„Hier stellen die Personalaufwendungen, wie es bei einem 
Dienstleistungsunternehmen zu erwarten ist, die größte Ein-
zelposition dar. Die Personalkosten steigen dieses Jahr außer-
gewöhnlich stark. Dies ist dem sehr guten Tarifabschluss im 

öffentlichen Dienst zu verdanken, der aber auch notwendig 
war, damit wir unser Personal nicht an die freie Wirtschaft ver-
lieren. Und ich möchte ausdrücklich betonen, dass unsere Be-
schäftigten diese Tarifsteigerung auch verdient haben, denn 
sie leisten tagtäglich unter immer schwierigeren Rahmenbe-
dingungen sehr gute Arbeit und sind die Garanten dafür, dass 
die an uns gestellten Aufgaben auch erledigt werden. Der 
Fachkräftemangel wird uns noch erhebliche Probleme berei-
ten. Eine Studie von pwc äußert, dass der Fachkräftemangel 
die Funktionsfähigkeit des Staatsapparates in den nächsten 
10 Jahren auf seine Probe stellen wird.
Bei den Personalkosten reißen wir dieses Jahr zum ersten Mal 
die 5-Millionenmarke mit 5.068.669 € (2023: 4.544.671 €).
Hiervon sind 65 %, nämlich fast 3,3 Mio. €, dem Bereich Kin-
derbetreuung geschuldet. Eine sehr hohe Summe, aber sämt-
liche Kindergärten in Altdorf stehen ja unter Trägerschaft der 
Gemeinde. Es gibt bei uns keine freien Träger. Außerdem zeigt 
sich hier unser sehr gutes Kinderbetreuungsangebot von der 
Regelgruppe über verlängerte Öffnungszeiten, Ganztagsbe-
treuung, Mittagstisch bis hin zu unseren zwischenzeitlich 5 
Krippen-Gruppen für unter dreijährige Kinder, die alle sehr 
rege in Anspruch genommen werden. Allerdings mussten wir 
die Betreuungszeiten aufgrund fehlenden Personals am Spät-
nachmittag etwas einschränken.
Im vergangenen Jahr haben wir die Stellen in der Rathausver-
waltung neu bewerten lassen. Das Ergebnis ist noch in der Ab-
stimmung. Hier wird die ein oder andere Stelle aber doch eine 
gewisse Aufwertung erfahren, die dringend notwendig ist, 
damit wir unser Personal halten können. Denn andere Kom-
munen, die deutlich größer sind oder nicht der GPA-Prüfung 
unterliegen, gruppieren ihre Beschäftigten für dieselben Tä-
tigkeiten um 1 Gruppe höher ein. Die Stellenneubewertung 
haben wir bereits im Stellenplan berücksichtigt. Wir kommen 
damit dann in Bälde noch in den Gemeinderat,“ erläuterte Bür-
germeister Erwin Heller.
Finanzhaushalt -Investitionen-
„Gerade jetzt, in der Krise, sind Investitionen unverzichtbar. 
Viele neigen zwar angesichts der jetzigen schwierigen Situ-
ation zu dem Reflex, den Geldbeutel fest zuzumachen. Aber 
strategisch ist es für unsere Gemeinde Altdorf genau falsch, 
gar nichts mehr zu tun und in eine Schockstarre zu verfallen. 
Wir wollen bewusst antizyklisch handeln – auch mithilfe der 
Fördermittel – und die Investitionen tätigen, die ja auch schon 
seit langer Hand vorbereitet sind. Auch die Gemeinde muss 
und will ihren Beitrag dafür leisten, dass die Wirtschaft wei-
terwächst und wir unsere Aufgaben erfüllen können,“ führte 
Bürgermeister Erwin Heller aus, bevor er auf die geplanten 
Großinvestitionen der Gemeinde im Einzelnen einging.
Rathaussanierung
Die bedeutendste und dringend notwendige Investition in 
diesem Jahr ist die Sanierung des in Jahr 1951 eingeweihten 
Rathauses, das unter Denkmalschutz steht. So muss es sowohl 
in energetischer Hinsicht als auch hinsichtlich der Installatio-
nen, dringend ertüchtigt werden und mit dem Einbau eines 
Aufzugs barrierefrei gestalten werden. Darüber hinaus benö-
tigt die zwischenzeitlich auch personell gewachsene Verwal-
tung weitere Räumlichkeiten.
Im Juli des vergangenen Jahres wurde mit den Sanierungsar-
beiten begonnen. Mit Investitionskosten von insgesamt rund 
4 Mio € rechnet die Verwaltung. In diesem Jahr sind Mittel in 
Höhe von 3,535 Mio eingeplant. Die gute Nachricht dabei ist, 
dass diese Sanierungsmaßnahme innerhalb des Sanierungs-
programmes „Ortsmitte III“ abgewickelt werden kann und die 
Gemeinde somit beträchtliche Zuschüsse erhalten kann (rund 
2 Mio € aus dem Landessanierungsprogramm und 374.000 € 
aus der BEG-Förderung).
Umgestaltung Radweg – Ortsdurchfahrt
Bereits seit vielen Jahren befasse sich der Gemeinderat mit der 
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Verbesserung der Radwegsituation entlang der Ortsdurch-
fahrt. Die Planungen sind mittlerweile so weit fortgeschritten, 
dass eine Umsetzung noch in diesem Jahr begonnen werden 
kann. Die Verbreiterung des nördlichen Geh- und Radweges 
sowie der Neubau eines Radstreifens auf der Südseite der Lan-
desstraße sollen in 8 Bauabschnitten erfolgen. Hierfür sind 
eine großräumige Umleitung für den überörtlichen Verkehr 
und verschiedene innerörtliche Umleitungen, jeweils bauab-
schnittsbezogen, für den örtlichen Verkehr notwendig. Die 
Maßnahme wird mit einem Zuschuss aus dem Radwegepro-
gramm „Stadt und Land“ in Höhe von 90 % gefördert.
Barrierefreie Bushaltestellen
In diesem Zuge werden auch die vier Bushaltestellen entlang 
der Ortsdurchfahrt barrierefrei umgebaut. Dafür sind in den 
Jahren 2024 - 2025 insgesamt 742.000 € eingeplant. Die Ver-
waltung rechnet mit Zuschüssen von insges. 386.000 €. Die 
Kosten dürften allerdings deutlich geringer ausfallen.
Erlachverdolung Seeweg /Holzgerlinger Straße
In den Jahren 2018 und 2019 wurde der Kanal und die Er-
lachverdolung im Seeweg erneuert. Der Kanal dort ist der 
Hauptsammler, durch den fast unser gesamtes Abwasser zur 
Kläranlage geleitet wird. Aus diesem Grund wurde der alte 
Mischwasserkanal, der einen Durchmesser von 1,10 m hatte, 
durch einen neuen 1,40 m großen Kanal ersetzt. Gleichzeitig 
wurde die Erlachverdolung von 1,10 m auf 1,70 m aufgeweitet.
Im Rahmen der Umbaumaßnahmen an der Ortsdurchfahrt 
soll nun auch der noch fehlende Teil dieser Aufdimensionie-
rung in der Holzgerlinger Straße von der Einmündung des 
Seeweges bis zum ehemaligen Gasthaus „Sonne“ angegan-
gen werden. Nachdem die Aufdimensionierung der Erlachdo-
le teilweise auch eine Hochwasserschutzmaßnahme darstellt, 
hat die Verwaltung hierfür eine Förderung beantragt. Solche 
Maßnahmen werden allerdings nur nachrangig gefördert, bei-
spielsweise wenn am Ende eines Jahres noch Rückflussmittel 
im Hochwasserschutz übrig sind. Für das Jahresende 2023 ist 
eine Aufnahme in den Katalog der Fördermaßnahmen nicht 
mehr geglückt, das Projekt ist jedoch für das Programmjahr 
2024 vorgemerkt. Zusammen mit dem Wasserverband Würm 
will die Verwaltung nun nach einer alternativen und schnelle-
ren Förderung Ausschau halten.
Die Kosten für diese Maßnahmen betragen voraussichtlich:

Für den Radwegausbau: 2 Mio €
Für die barrierefreien Bushaltestellen: 670.000 €
Für die Tiefbaumaßnahme Holzgerlinger Str.  
(Kanal, Erlachdole, Wasserleitungen, 
Straßenbeleuchtung): 2,1 Mio €

Klimaschutz
Mit der stetigen Sanierung unserer gemeindeeigenen Ge-
bäude leistet die Gemeinde einen großen Beitrag zum Klima-
schutz. Nach dem Kinderhaus Buchenweg und dem Rathaus 
sollen auch die Dächer des Interimsrathauses und des Kinder-
gartens Schneckenburg eine Photovoltaikanlage erhalten.
Für das Rathaus, das Heimatmuseum, das Gebäude Kirchplatz 
4/1 und das Bürgerhaus soll in diesem Jahr ein kommunales 
Nahwärmenetz realisieren werden, das mit Holzhackschnitzel 
oder Pellets sowie mit Fotovoltaik betrieben wird.
Gemeinsam mit Holzgerlingen und Hildrizhausen haben wir 
die kommunale Wärmeplanung im Konvoi gestartet. Die Ko-
operationsvereinbarung haben wir bereits im November un-
terschrieben.
Um die Energiewende „anzuschieben“ will die Gemeinde in 
Kürze ein kleines Förderprogramm für Balkonkraftwerke auf-
legen.
Wohnraum für Altdorfer
Zwei kleinere neue Baugebiete sollen 2024 auf den Weg ge-
bracht werden: „Rappenäcker Ost“ und „Nördlich der Erlach-
aue“. Damit will die Gemeinde dazu beitragen, dass Wohnraum 

vor Ort geschaffen werden kann. In diesen beiden Gebieten 
werden überwiegend Mehrfamilienhäuser geplant, um mög-
lichst viele Wohnungen schaffen zu können. Gleichzeitig spart 
dies auch die vorhandenen Bodenressourcen.
Bedeutende weitere Investitionen in der mittelfristigen Pla-
nung sind folglich:
Riedwiesenweg 1.455.000 €
Außengebietsentwässerung Benz 688.000 €

Verschuldung 
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In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde stetig Schulden abgebaut und die 
Haushalte vorsichtig geplant. Seit 18 Jahren war die Aufnahme neuer Schulden nicht 
erforderlich. Ohne Kreditfinanzierung konnten in den gerade in den letzten Jahren 
große Investitionen getätigt und das Gemeindevermögen vermehrt werden. 
 
Der Schuldenstand zum 01.01.2024 betrug 579.800 €, das entspricht einer Pro-Kopf-
Verschuldung von nur noch 124,44 €. Aufgrund der diesjährigen Tilgungsleistungen 
von rund 165.000 € und unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme 
von 2.805.000 €, erhöht sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf voraussichtlich 691,09 
€. Der Schuldenstand der Gemeinde liegt dann, wenn die eingeplanten Kredite bis 
zum Jahresende tatsächlich alle benötigt werden bei 3.220.000 €.  
 
 
Gesamtfazit 
 

 Zwar erreichen wir im Jahr 2024 kein positives ordentliches Ergebnis, 
dennoch kann dieses aber durch die Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren ausgeglichen 
werden.  

 In diesem Jahr kann voraussichtlich kein Zahlungsmittelüberschuss aus dem 
Ergebnishaushalt erzielt werden. Dies sollte eine Ausnahme bleiben. 

 Wir können unser notwendiges Investitionspaket umsetzen. Die 
Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO wird nicht unterschritten. 

 
„Liebe Ratsmitglieder, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, unsere Aufgabe als 
Kommune ist nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Mehrung des Gemeinwohls. 
Mit den im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen werden wir, davon bin ich 

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde stetig Schul-
den abgebaut und die Haushalte vorsichtig geplant. Seit 18 
Jahren war die Aufnahme neuer Schulden nicht erforderlich. 
Ohne Kreditfinanzierung konnten gerade in den letzten Jah-
ren große Investitionen getätigt und das Gemeindevermögen 
vermehrt werden.
Der Schuldenstand zum 01.01.2024 betrug 579.800 €, das 
entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von nur noch 124,44 
€. Aufgrund der diesjährigen Tilgungsleistungen von rund 
165.000 € und unter Berücksichtigung der eingeplanten 
Kreditaufnahme von 2.805.000 €, erhöht sich die Pro-Kopf-
Verschuldung auf voraussichtlich 691,09 €. Der Schulden-
stand der Gemeinde liegt dann, wenn die eingeplanten Kre-
dite bis zum Jahresende tatsächlich alle benötigt werden, bei 
3.220.000 €.

Gesamtfazit
• Zwar erreichen wir im Jahr 2024 kein positives ordentliches 

Ergebnis, dennoch kann dieses aber durch die Entnahme 
aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Er-
gebnisses aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

• In diesem Jahr kann voraussichtlich kein Zahlungsmittel-
überschuss aus dem Ergebnishaushalt erzielt werden. Dies 
sollte eine Ausnahme bleiben.

• Wir können unser notwendiges Investitionspaket umset-
zen. Die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO wird 
nicht unterschritten.

„Liebe Ratsmitglieder, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
unsere Aufgabe als Kommune ist nicht die Gewinnmaximie-
rung, sondern die Mehrung des Gemeinwohls. Mit den im 
Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen werden wir, davon 
bin ich überzeugt, unserer Verantwortung gerecht, Altdorf 
gesund weiterzuentwickeln. Unser Haushaltsentwurf hat den 
Spagat hinbekommen zwischen gerade jetzt dringend erfor-
derlichem Investieren und nach wie vor notwendigem Spa-
ren,“ resümierte Bürgermeister Erwin Heller seine Ausführun-
gen und bedankte sich bei der stellvertretenden Kämmererin 
Jasmin Oster und dem ganzen Team der Finanzverwaltung 
ganz herzlich für die Erstellung dieses Haushaltsentwurfs. 
Dies war eine herausragende Leistung, die sie bravourös ge-
meistert haben, denn sie mussten dabei ohne den Kämmerer 
auskommen, weil dieser zum 1. Juli zum Landratsamt wech-
selte und sein Nachfolger erst am 1. Februar seinen Dienst in 
Altdorf antreten wird.
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„Sehr geehrte Damen und Herren, das Jahr 2023 war kein 
leichtes Jahr für uns. Und auch 2024 wird nicht einfach wer-
den. Aber wir wollen dabei getreu dem Motto von Antoine de 
Saint-Exupéry verfahren:

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen,  
sondern möglich machen.“

Lassen Sie uns in diesem Sinne weiter gemeinsam für unse-
re Gemeinde Altdorf weiterarbeiten und uns dabei vieles er-
möglichen,“ schloss der Vorsitzende seine Haushaltsrede.

TOP 3 - Stellungnahme der Gemeinde Altdorf zur Teilfort-
schreibung des Regionalplans für die Region Stuttgart zur 
Festlegung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 
Windkraftanlagen gem. § 9 Abs. 1 ROG
Das am 01.02.2023 in Kraft getretene Gesetz zur Festlegung 
von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land 
(WindBG) legt für jedes Bundesland ein umzusetzendes Flä-
chenziel fest. Für Baden-Württemberg beträgt dieses Ziel 1,8 
% der Landesfläche. Mit der Ausweisung der entsprechenden 
Vorranggebiete Windkraft hat der Landesgesetzgeber die 
Regionalverbände betraut und diesen für ihren Satzungsbe-
schluss eine Frist bis zum 30. September 2025 gesetzt. Der 
Verband Region Stuttgart ist somit gefordert, seinen Regio-
nalplan (teil-)fortzuschreiben und hierbei 1,8 % der Regions-
fläche als Vorranggebiet Windkraft auszuweisen. Gelingt dies 
nicht, so gelten Windenergieanlagen mit Ablauf der bundes-
rechtlich gesetzten Fristen (31.12.2027 bzw. 31.12.2032) als 
privilegierte Vorhaben, denen entgegenstehende Belange 
aus der Regional- oder Flächennutzungsplanung regelmäßig 
nicht entgegengehalten werden können. Windenergieanla-
gen wären dann überall im Außenbereich bei Einhaltung der 
sonstigen gesetzlichen Bestimmungen zulässig!
Gerade im Hinblick auf die drohende Rechtsfolge, eines un-
kontrollierten und nicht gesteuerten Ausbaus von Windener-
gieanlagen, kommt der planerischen Ausweisung und damit 
regionalen Steuerung durch den Regionalverband eine große 
Bedeutung zu. Dies umso mehr, da der Umkehrschluss glei-
chermaßen gilt: Gelingt es dem Verband Region Stuttgart, 
den gesetzlichen Zielen zu entsprechen und innerhalb der 
genannten Fristen 1,8 % der Regionsfläche für Vorrangge-
biete Windenergie auszuweisen, so stehen außerhalb dieser 
Flächen Windenergieanlagen sonstige Belange entgegen, d.h. 
Anlagen für Windenergie sind dort regelmäßig unzulässig.
Der Verband Region Stuttgart hat bereits vergangenes Jahr die 
Teilfortschreibung seines Regionalplanes eingeleitet. Der Plan-
entwurf wurde von der Regionalversammlung am 25.10.2023 
beschlossen. Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange, Städte, Gemeinden und Landkreise sowie die Öffent-
lichkeit hat auch die Gemeinde Altdorf Gelegenheit, bis zum 
02.02.2024, zum Planentwurf Stellung zu nehmen.
Die vollständigen Unterlagen des Verbands Region Stuttgart 
sind außerdem öffentlich zugänglich im Internet verfügbar: 
https://www.region-stuttgart.org/de/bereiche-aufgaben/re-
gionalplanung/wind/
Grundlage jeder Planung zur Ausweisung von Vorrangge-
bieten zur Nutzung von Windenergie ist ein ausreichendes 
Winddargebot. Die Verbandsverwaltung hat sich an den 
ausgewiesenen Gebieten und Werten des Windatlasses Ba-
den-Württemberg 2019 orientiert und für die Planung als 
relevanten Schwellenwert eine „Mittlere gekappte Windleis-
tungsdichte“ von 215 Watt pro Quadratmeter (W/m2) in einer 
Höhe von 160 Metern über Grund angesetzt.
Für die Ausweisung von Vorranggebieten ist erforderlich, dass 
keine rechtlichen sowie planerischen Vorgaben einer Installa-
tion von Windenergieanlagen entgegenstehen. Gerade recht-
liche und tatsächliche Ausschlusskriterien sind vom Verband 
zwingend anzuwenden. Andernfalls wäre die Planung offen-
sichtlich nicht umsetzbar und mangelhaft.

Der Verband Region Stuttgart hat zu den einzelnen Standort-
vorschlägen Steckbriefe erstellt, die die Größe des Gebiets, die 
derzeitige Flächennutzung, die allgemeinen Eignungskriteri-
en (abgeleitet von den Daten des Windatlasses 2019), Vorbe-
lastungen, regionale Planungen und eine Gesamtbeurteilung 
umfassen. Im Rahmen der Aufforderung zur Stellungnahme 
forderte der Verband Region Stuttgart explizit dazu auf, dies 
zu überprüfen und ggf. durch die Fachbehörden zu ergänzen.

Lage in der Gemeinde Altdorf
Die Gemeinde Altdorf hat sich bereits im Rahmen der frühzei-
tigen Beteiligung mit den Planungen des Verbandes Region 
Stuttgart beschäftigt. Die damals dargelegten Entwürfe wie-
sen allerdings nicht den Detaillierungsgrad der jetzt vorgeleg-
ten Planung auf. Auf den Landkreis bezogen kann festgestellt 
werden, dass sich die Vorranggebiete gleichmäßig über das 
gesamte Kreisgebiet verteilen. Der Bereich des Schönbuchs 
ist, da der Verband Region Stuttgart Natura 2000-Gebiete (Vo-
gelschutz- bzw. FFH-Gebiet) als planerische Ausschlussgebie-
te wertet, von Vorranggebieten weitgehend freigehalten.

Von den seitens des Verbandes Region Stuttgart vorgeschla-
genen Standorten liegen die Standorte BB-11 und BB-13 über-
wiegend/teilweise auf Gemarkung der Gemeinde Altdorf.

Standort BB-11
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Standort BB-11 
 

 
 
Der Standort befindet sich im Südosten der Gemarkung Altdorf und erstreckt sich mit 
dem östlichen Teil ebenfalls auf die Gemarkung Holzgerlingen. Der Standort liegt in 
landwirtschaftlich genutztem Gebiet (Ackergebiet bzw. Wirtschaftsgrünland). Belange 
der Landwirtschaft müssten im Bereich des Standorts dann zurückstehen. Betroffen 
davon wäre allerdings nur eine Fläche von maximal einem Hektar für das Fundament 
der Windenergieanlage sowie der Kranaufstellfläche.  
 
Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Landschaftsschutzgebiet. 
Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes und des 
Landschaftsbildes ist anzunehmen. Es grenzt außerdem an ein Vogelschutzgebiet 
und liegt in einer Entfernung von weniger als 700 m eines FFH-Gebietes. 
 
 
Standort BB-13 
 

Der Standort befindet sich im Südosten der Gemarkung Alt-
dorf und erstreckt sich mit dem östlichen Teil ebenfalls auf 
die Gemarkung Holzgerlingen. Der Standort liegt in landwirt-
schaftlich genutztem Gebiet (Ackergebiet bzw. Wirtschafts-
grünland). Belange der Landwirtschaft müssten im Bereich 
des Standorts dann zurückstehen. Betroffen davon wäre aller-
dings nur eine Fläche von maximal einem Hektar für das Fun-
dament der Windenergieanlage sowie der Kranaufstellfläche.

Das Vorranggebiet liegt zu einem kleinen Teil in einem Land-
schaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungs-
funktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist anzuneh-
men. Es grenzt außerdem an ein Vogelschutzgebiet und liegt 
in einer Entfernung von weniger als 700 m eines FFH-Gebietes.

Standort BB-13 
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Der Standort befindet sich im nördlichsten Teil der Gemarkung Altdorf und erstreckt 
sich mit der westlichen Fläche auf die Gemarkungen Hildrizhausen und Ehningen. 
Der Standort liegt in landwirtschaftlich genutztem Gebiet (überwiegend 
Wirtschaftsgrünland). Das Vorranggebiet liegt teilweise in einem 
Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Gebietes 
und des Landschaftsbildes ist anzunehmen. 
 
Für den Bereich, in dem sich das Vorranggebiet befindet, liegen Informationen zu 
Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche 
Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen des 
Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Es überschneidet sich mit einem Suchraum 
des Landesweiten Biotopverbunds. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, 
Fauna, Habitat sind nicht auszuschließen. Zudem grenzt es an ein FFH-Gebiet. Eine 
FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt. 
 
Durch die teilweise Lage dieses Vorranggebietes im Erholungswald sind erhebliche 
Beeinträchtigungen der Waldfunktionen nicht auszuschließen. Zudem liegt es in 
räumlicher Nähe zum Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger 
Sichtbeziehungen sind hier nicht auszuschließen. Es liegt in einem Bereich mit hoher 
bis sehr hoher Landschaftsbildqualität. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 
anzunehmen. Aus Sicht der Gemeindeverwaltung dürfte die Flugsicherung in diesem 
Gebiet für deutliche Einschränkungen bzw. Ausschlusskriterien sorgen, etwa in 
Bezug auf die Höhe der Anlagen, da dieses Gebiet innerhalb der Einflugschneise 
des Landesflughafen Stuttgart liegt. 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist das grundsätzliche Vorgehen der Region zu begrüßen. 
Die Ausweisung von Vorranggebieten gibt Planungssicherheit, ermöglicht, die 
Energieversorgung in der Gemeinde zu einem größeren Teil autark und klimaneutral 
zu gestalten. Die Verwaltung schlägt daher eine positive Kenntnisnahme vor. 
 

Der Standort befindet sich im nördlichsten Teil der Gemar-
kung Altdorf und erstreckt sich mit der westlichen Fläche auf 
die Gemarkungen Hildrizhausen und Ehningen. Der Standort 
liegt in landwirtschaftlich genutztem Gebiet (überwiegend 
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Wirtschaftsgrünland). Das Vorranggebiet liegt teilweise in ei-
nem Landschaftsschutzgebiet. Eine Beeinträchtigung der Er-
holungsfunktion des Gebietes und des Landschaftsbildes ist 
anzunehmen.
Für den Bereich, in dem sich das Vorranggebiet befindet, liegen 
Informationen zu Vorkommen windkraftsensibler Vogel- oder 
Fledermausarten/Arten vor. Erhebliche Beeinträchtigungen 
sind nicht auszuschließen. Die gesetzlichen Bestimmungen 
des Artenschutzes sind zu berücksichtigen. Es überschneidet 
sich mit einem Suchraum des Landesweiten Biotopverbunds. 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Flora, Fauna, Habitat 
sind nicht auszuschließen. Zudem grenzt es an ein FFH-Ge-
biet. Eine FFH-Vorprüfung wird derzeit durchgeführt.
Durch die teilweise Lage dieses Vorranggebietes im Erholungs-
wald sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfunktionen 
nicht auszuschließen. Zudem liegt es in räumlicher Nähe zum 
Schlossgut Mauren. Beeinträchtigungen wichtiger Sichtbe-
ziehungen sind hier nicht auszuschließen. Es liegt in einem 
Bereich mit hoher bis sehr hoher Landschaftsbildqualität. Er-
hebliche Beeinträchtigungen sind anzunehmen. Aus Sicht der 
Gemeindeverwaltung dürfte die Flugsicherung in diesem Ge-
biet für deutliche Einschränkungen bzw. Ausschlusskriterien 
sorgen, etwa in Bezug auf die Höhe der Anlagen, da dieses 
Gebiet innerhalb der Einflugschneise des Landesflughafens 
Stuttgart liegt.
Aus Sicht der Verwaltung ist das grundsätzliche Vorgehen der 
Region zu begrüßen. Die Ausweisung von Vorranggebieten 
gibt Planungssicherheit, ermöglicht, die Energieversorgung 
in der Gemeinde zu einem größeren Teil autark und klimaneu-
tral zu gestalten. Die Verwaltung schlägt daher eine positive 
Kenntnisnahme vor.
Der Standort BB-13 ist jedoch nicht unproblematisch, denn er 
kollidiert mit erheblichen landschaftlichen und artenschutz-
rechtlichen Belangen. Zudem liegt er in der Einflugschneise 
des Landesflughafens Stuttgart. Die Verwaltung schlägt des-
halb vor, die skizzierten Bedenken im Rahmen der Beteiligung 
gegenüber dem Verband der Region Stuttgart zu kommuni-
zieren.
Die bis zum 2. Februar 2024 eingegangenen Stellungnahmen 
werden anschließend von der Verbandsverwaltung gesichtet 
und bewertet, sodass sich die Regionalversammlung mit die-
sen voraussichtlich in ihrer Sitzung am 17. April 2024 ausein-
andersetzen kann. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich auf-
grund der eingegangenen Stellungnahmen Änderungen im 
Planentwurf ergeben, die zu einer Neuauslage des Planwerks 
führen.
Nach einer ausführlichen Beratung und Diskussion über das 
Für-und-Wider einer Energiegewinnung aus Windkraft und 
der Erörterung der Gegebenheiten und der Geeignetheit bei-
der vorgeschlagener Standorte auf Altdorfer Gemarkung fass-
te der Gemeinderat folgenden einstimmigen Beschluss:
• Der Gemeinderat nimmt den dargestellten Sachstand des 

Verfahrens zur Teilfortschreibung des Regionalplanes zur 
Kenntnis.

• Der Gemeinderat begrüßt die Absicht des Verbandes Regi-
on Stuttgart, bis zum 30. September 2025 auf mindestens 
1,8 % der Regionsfläche Vorranggebiete für regionalbe-
deutsame Windenergieanlagen auszuweisen.

• Der derzeit in der Auslegung befindliche Entwurf für die 
Ausweisung von Windenergieanlagen wird im Grundsatz 
positiv zur Kenntnis genommen.

• Die Verwaltung wird beauftragt, gegenüber dem Verband 
Region Stuttgart konkrete Belange der Kommune zu be-
nennen, die evtl. zum Entfall des Gebiets BB-13 führen.

Die ausführlichen Beratungsunterlagen zu diesem Thema 
finden Interessierte im Ratsinformationssystem der Gemein-
de Altdorf unter https://altdorf-boeblingen.ris-portal.de/

TOP 4 - Flurneuordnung Hildrizhausen/Altdorf (Wegebau)
Zustimmung zum Entwurf des Plans nach § 41 FlurbG 
einschließlich des Kosten- und Finanzierungsplanes, Ein-
vernehmen zur Linienführung und zum Ausbaustandard 
der im Entwurf des Plans nach § 41 FlurbG ausgewiesenen 
öffentlichen Feldwege sowie Verpflichtung zur Pflege der 
ausgewiesenen landschaftspflegerischen Anlagen

Einstimmig beschloss der Altdorfer Gemeinderat am 
29.09.2020 beim Landratsamt Böblingen, Amt für Vermessung 
und Flurneuordnung, die Durchführung einer Flurneuord-
nung „Hildrizhausen/Altdorf“ zu beantragen. In der Gemein-
deratssitzung vom 08.02.2022 wurde der aktuelle Sachstand 
des Verfahrens erläutert, auf dessen Basis die Anordnung 
des Flurneuordnungsverfahrens mit öffentlicher Bekanntma-
chung im Februar 2022 durch das Landratsamt Böblingen er-
folgen konnte.

Am 17.05.2022 erfolgte die Wahl des Vorstands der Teilneh-
mergemeinschaft der Flurbereinigung Hildrizhausen/Altdorf. 
Im weiteren Verfahrensverlauf wurde ein Wertermittlungs-
verfahren für die betroffenen Grundstücke durchgeführt, der 
Wege- und Gewässerplan samt Ausgleichsflächen aufgestellt, 
sowie der Artenschutz mit spezieller artenschutzrechtlicher 
Prüfung berücksichtigt.

In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2023 wurde über den 
Verfahrensstand berichtet sowie der Ausbaustandard des Rol-
lerweges beraten. Hierbei wurde der Beschluss gefasst, dass 
der Rollerweg, wie die übrigen neuen Wege im Flurbereini-
gungsgebiet ebenfalls in Asphaltbauweise gebaut werden 
soll. Entscheidend für die Haltbarkeit sei ein ausreichender 
Unterbau. Mit einem ausreichenden Unterbau sind die Unter-
haltungskosten eines Asphaltweges nicht größer. Die Ausbau-
breite des Rollerwegs beträgt 3,50 m in Asphaltbauweise mit 
beidseitigen Schotterbanketten von je 0,75 m, also insgesamt 
5 m Breite.
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Bildunterschrift: Auszug aus dem Wege- und Gewässerplan für das Flurneuordnungsgebiet 
 
Der Flächenbedarf für den Ausbau des Rollerwegs und zwei Ausgleichsmaßnahmen 
werden von der Gemeinde Altdorf aufgebracht. Die nicht durch Zuschuss gedeckten 

Auszug aus dem Wege- und Gewässerplan für das Flurneuord-
nungsgebiet
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Der Flächenbedarf für den Ausbau des Rollerwegs und zwei 
Ausgleichsmaßnahmen werden von der Gemeinde Altdorf 
aufgebracht. Die nicht durch Zuschuss gedeckten Kosten 
werden von der Gemeinde Altdorf übernommen. Der Flä-
chenbedarf für die Maßnahme „Weg zur Kläranlage“ und für 
die Maßnahme „Weg westlich Nettomarkt“, beide auf Hildriz-
hauser Gemarkung, wird von der Gemeinde Hildrizhausen 
aufgebracht. Ebenso der Flächenbedarf für die dazugehöri-
gen Ausgleichsmaßnahmen. Auch die Gemeinde Hildrizhau-
sen übernimmt die Kosten, die nicht durch Zuschüsse gedeckt 
werden können, für ihre Markung.
Nach aktuellem Stand reichen die aktuellen Eigentumsflä-
chen beider Gemeinden aus, um den Flächenbedarf für die 
geplanten Maßnahmen zu decken.
Die Kosten für die geplanten Maßnahmen wurden bilanziert. 
Die konkreten Maßnahmen werden direkt jeder Gemeinde 
zugeordnet und die Kosten für Bodenordnung, Verwaltungs-
ausgaben der Teilnehmergemeinschaft und die Umlage für 
den Verband der Teilnehmergemeinschaften hälftig auf beide 
Gemeinden aufgeteilt.
Auf die Gemeinde Altdorf entfällt nach der aktuellen Kosten-
planung ein Beitrag zur Senkung der Teilnehmerbeiträge von 
rund 138.000 € und der Beitrag der Gemeinde Hildrizhausen 
beträgt rund 195.000 €. Diese Beträge sind bis Mitte 2024 
(Ausschreibung der Baumaßnahmen) bereitzustellen. Die ent-
sprechenden Haushaltsmittel sind im Altdorfer Haushalt 2024 
eingeplant.
Einstimmig fasste der Gemeinderat nach der Beantwortung 
einiger Fachfragen hierzu folgenden Beschluss:
Die Gemeinde stimmt nach § 42 Abs. 2 des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) zu, dass ihr die später im Flurberei-
nigungsplan ausgewiesenen gemeinschaftlichen Anlagen zu 
Eigentum zugeteilt werden und sie die Unterhaltung dieser 
Anlagen mit deren Übergabe übernimmt. Nachdem der Ent-
wurf des Wege- und Gewässerplanes nunmehr vorliegt und 
ausführlich erläutert wurde, erklärt der Gemeinderat ferner 
durch Beschluss:
1. Die Gemeinde stimmt dem vorliegenden Entwurf des 

Plans nach § 41 FlurbG einschließlich des Kosten- und Fi-
nanzierungsplanes zu.

2. Die Gemeinde erteilt ihr Einvernehmen über Linienfüh-
rung und Ausbaustandard der im Entwurf des Plans nach 
§ 41 FlurbG ausgewiesenen öffentlichen Feldwege.

3. Die Gemeinde verpflichtet sich, die im Entwurf des Plans 
nach § 41 FlurbG ausgewiesenen landschaftspflegeri-
schen Anlagen entsprechend des von der Flurneuordnung 
aufgestellten zugehörigen Pflegeplanes im Interesse einer 
nachhaltigen Sicherung zu pflegen.

TOP 5 – Kommunalwahlen am 09.06.2024
Bildung eines Gemeindewahlausschusses
Am 09. Juni 2024 finden die Kommunalwahlen, verbunden 
mit der Europawahl und der Regionalwahl statt. Zur Durch-
führung der Kommunalwahlen hat der Gemeinderat einen 
Gemeindewahlausschuss gebildet und im Wege der offenen 
Wahl die notwendigen Funktionen (Vorsitz, Schriftführung, 
Beisitzer) mit sechs wahlberechtigten Altdorferinnen und Alt-
dorfern sowie zwei Gemeindebediensteten besetzt.
Dem Gemeindewahlausschuss obliegt die Leitung der Ge-
meindewahlen und die Feststellung des Wahlergebnisses. Für 
die Kreistagswahl und Regionalwahl führt er die Wahl in der 
Gemeinde durch und wirkt bei der Feststellung des Wahler-
gebnisses mit.
TOP 6 – Kommunalwahlen 2024
Werbung der Parteien und Wählervereinigungen für die 
Kommunalwahlen im Mitteilungsblatt der Gemeinde Altdorf
Im redaktionellen Teil des Altdorfer Nachrichtenblattes wer-
den grundsätzlich keine Wahlwerbungen der Parteien und 

Wählervereinigungen zugelassen. Kurze Hinweise auf Veran-
staltungen der Parteien und Wählervereinigungen können 
im Rahmen der geltenden Richtlinien im Mitteilungsblatt 
aufgenommen werden. Ebenso können in zwei Ausgaben die 
aufgestellten Wahlvorschläge für die Kommunalwahlen be-
kannt gemacht werden. Eine weitergehende Veröffentlichung 
von Artikeln der Parteien und Wählervereinigungen wird ab 
der Ausgabe Nr. 8 bis zur Kommunalwahl nicht zugelassen. 
Die Schaltung von kostenpflichtigen Werbeanzeigen im An-
zeigenteil des Mitteilungsblattes bleibt von dieser Regelung 
allerdings unbenommen.
TOP 7– Sonstiges und Bekanntgaben
Anfragen
Reparatur von Bruchstellen an Feldwegen
Ein Mitglied des Gemeinderats bat, die Bruchstellen am Be-
tonweg zum Aussiedlerhof im Stöckach reparieren zu lassen. 
Bürgermeister Erwin Heller will prüfen lassen, in welcher Form 
eine Schadensbeseitigung möglich ist.
Musik- und Tonübertragungen bei großen Trauerfeiern
Aus der Mitte des Gemeinderats kam eine Rückmeldung zur 
Musik- und Tonübertragung bei Trauerfeiern mit vielen Trauer-
gästen. Insbesondere dann, wenn Trauergäste an der Feier vor 
der Aussegnungshalle stünden, seien Gesangs- und Musikbei-
träge draußen nicht zu verstehen. Es wird eine Prüfung ange-
regt, wie diese Situation verbessert werden könne. Die Verwal-
tung wird prüfen, wie diese Situation verbessert werden kann.
Rückschnitt der Hecken am Panoramaweg
Durch Hecken und Sträucher, die in die Fläche des Panorama-
wegs hineinragen, ist dieser sowohl für den landwirtschaft-
lichen Verkehr als auch für Spaziergänger und Erholungssu-
chende sehr eng geworden. Die privaten Eigentümer haben 
dort in den vergangenen Jahren leider den Rückschnitt stark 
vernachlässigt. Die Verwaltung wird sowohl für die dortigen 
Gemeindegrundstücke als auch für die Privatgrundstücke den 
Rückschnitt der Pflanzen veranlassen.

Amtliche Mitteilungen

Die Gemeindeverwaltung informiert:
Im Zuge der zum Jahresende 2023 in Kraft getretenen Ände-
rungen der Landesbauordnung und der Einführung des di-
gitalen Bauantrags kommt es zu Änderungen im bisherigen 
Bauantragsprozess.
Anträge und Bauvorlagen sind ab sofort bei der Unteren 
Baurechtsbehörde des Landkreises Böblingen einzu-
reichen. Ab dem 01.02.2024 werden die Formblätter nur 
noch digital über das Postfach Bauantrag@lrabb.de ent-
gegengenommen und verarbeitet. Alle relevanten Infor-
mationen und Vordrucke zum (digitalen) Bauantrag finden 
Sie jeweils aktualisiert auf der Homepage des Landratsam-
tes Böblingen unter dem Link: https://www.lrabb.de/start/
Service+_+Verwaltung/Bauen+und+Wohnen.html

Baumaßnahmen

In der Gemeinde Altdorf kommt es aufgrund 
von verschiedenen Baumaßnahmen zu folgen-
den verkehrsrechtlichen Einschränkungen:
Bachstraße 30
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung in der Zeit vom 
26.04.2023 bis 31.05.2024
Kirchplatz 5
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung mit Einbahnstra-
ßenregelung in der Zeit vom 17.7.2023 bis 30.6.2024
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Obere Straße 14
Gehwegsperrung mit Notgehweg in der Zeit vom 11.01.2024 
– 23.02.2024, Fa. Lauxmann
Glasfaser:
Alemannenstraße 10
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung in der Zeit vom 
20.01.2024 bis 29.02.2024 (an 7 Arbeitstagen in diesem Zeit-
raum), Fa. Leonhard Weiss
Schillerstraße / Ecke Hauffstraße 12
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung in der Zeit vom 
20.01.2024 bis 29.02.2024 (an 7 Arbeitstagen in diesem Zeit-
raum), Fa. Leonhard Weiss
Maurener Straße 25
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung in der Zeit vom 
20.01.2024 bis 29.02.2024 (an 7 Arbeitstagen in diesem Zeit-
raum), Fa. Leonhard Weiss
Schillerstraße 50-52, 56+59 und Uhlandstraße ggü. Haus-
Nr. 18
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung in der Zeit vom 
22.01.2024 bis 16.02.2024, Fa. Rhön-Montage
Schillerstr. 65, 68, 70+72
Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung in der Zeit vom 
22.01.2024 bis 16.02.2024, Fa. Rhön-Montage
Mörikestraße
Vollsperrung in der Zeit vom 22.01.2024 bis 16.02.2024, Fa. 
Rhön Montage
Hinweis: In den kommenden Wochen ist aufgrund des Glasfa-
serausbaus mit weiteren Einschränkungen zu rechnen.
Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung.
– Ihre Gemeindeverwaltung –

Fortsetzung der Bauarbeiten zum Anschluss der 
Wasserversorgung der Gemeinde Hildrizhausen an 
die Ammertal-Schönbuchgruppe
Die Bauarbeiten zum Anschluss der Wasserversorgung der 
Gemeinde Hildrizhausen an die Ammertal-Schönbuchgruppe 
(ASG) durch die Firma Max Wild GmbH (Berkheim) gehen wei-
ter.
Vom 15.01.2024 – 31.05.2024 kommt es auf der Gemarkung 
Altdorf im Bereich der Feldwege am Sportplatz und in Rich-
tung Golfplatz aufgrund von Vollsperrungen zu Einschrän-
kungen für alle Verkehrsteilnehmer.
Die Details können dem beigefügten Plan entnommen wer-
den.

Fortsetzung der Bauarbeiten zum Anschluss der 
Wasserversorgung der Gemeinde Hildrizhausen 
an die Ammertal-Schönbuchgruppe 
 

Die Bauarbeiten zum Anschluss der Wasserversorgung der Gemeinde 
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Verkehrsteilnehmer.  

Die Details können dem beigefügten Plan entnommen werden. 

 

 
 

Wir bitten um Beachtung und Verständnis. 

 

Wir bitten um Beachtung und Verständnis.

Bei Störungen in der Straßenbeleuchtung
Zur besseren Identifikation der einzelnen Standorte wurden 
vor längerer Zeit alle Lampenmasten der Straßenbeleuchtung 
mit einer Nummer versehen, diese finden Sie in ca. 2,50 Meter 
Höhe.

Wir bitte die Einwohnerschaft 
Störungen oder Schäden an 
der Straßenbeleuchtung bei 
Herrn Noller im Rathaus Zim-
mer 06 Telefon 7474-21 oder 
E-Mail noller@altdorf-bb.de 
zu melden.
Bitte lesen Sie vor Ihrem An-
ruf oder Ihrem E-Mail unbe-
dingt die Nummer ab.
Eine sofortige Reparatur ei-
ner einzelnen Leuchte ist aus 
Kostengründen meist nicht 
möglich. Die Reparaturauf-
träge werden durch eine von 
uns beauftragte Fremdfir-
ma gebündelt behoben. Die 
Straßenbeleuchtung wird 
schnellstmöglich repariert.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Ende des amtlichen Teils
Für den Inhalt der in den nachfolgenden Rubriken abgedruck-
ten Beiträge sind die jeweils einsendenden Institutionen, 
Vereine, Parteien und Organisationen zuständig. Die Berichte 
müssen nicht die Meinung der Verwaltung widerspiegeln.

Public Management | Bachelor of Arts

Public Management | Bachelor of Arts
ZUKUNFT GESTALTEN. KARRIERE STARTEN.
Ergreife die Chance und mache was Sinnvolles daraus. 
Bewirb dich jetzt! 

Profitiere direkt von einem Studium bei uns!

• Sei frei von Sorgen: Studiere und wir finanzieren dich (1.348,78 € mtl.).
• Optimale Mischung aus Recht, Management & BWL.
• Theorie- und Praxisphasen in Balance.
• Attraktiver Status eines*r Beamten*in.

Mache das Rennen gleich nach deinem Studium!

• Jobsicherheit nach Studium garantiert.
• Manage öffentliche Themen.
• Verwirkliche deine Idee.
• Gestalte die Zukunft der Gesellschaft.
• Eine Vielzahl an Jobperspektiven und spannende Aufgaben vorhanden.

Du hast Fragen?  Wir sind für dich da! 

Hochschule Kehl:               bachelor@hs-kehl.de | 07851 894 119 
Hochschule Ludwigsburg:  zulassung@hs-ludwigsburg.de | 07141 140 1432
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Der „Bus auf Beinen“ startet wieder durch im Land-
kreis Böblingen
Informationsabend für Schulen und Eltern
Sicher zu Fuß mit dem „Bus auf Beinen“ zur Schule statt mit 
dem „Elterntaxi“ – inzwischen wird die Elterninitiative bereits 
an zehn Grundschulen durchgeführt, unterstützt vom Land-
ratsamt Böblingen und dem Polizeipräsidium Ludwigsburg 
(Referat Prävention, Arbeitsbereich Böblingen). Eine „Bus auf 
Beinen“-Laufgruppe besteht aus mehreren Erstklässlern. Sie 
wird idealerweise an jedem Wochentag von einem anderen 
Elternteil begleitet. Wie bei einem richtigen Bus gibt es einen 
festen „Fahrplan“ sowie eigene „Haltestellen“. Da das Feed-
back der Schulen, Eltern und Kinder im Landkreis Böblingen 
bislang sehr positiv ist, startet der „Bus auf Beinen“ im Herbst 
2024 in die nächste Runde.
Als Vorbereitung bietet das Landratsamt Böblingen für alle in-
teressierten Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger einen un-
verbindlichen Online-Informationsabend am 06. Februar 
2024 um 18 Uhr an. Hier werden nähere Informationen zum 
Projekt sowie zur Organisation und Durchführung bespro-
chen. Da es sich um eine Elterninitiative handelt, sind vor allem 
Elternvertreter herzlich willkommen. Um eine Anmeldung per 
E-Mail wird gebeten, anschließend wird der Zugangslink zur 
Online-Veranstaltung versendet: mobilitaet@lrabb.de.
Unterstützung für Eltern und Schulen
Das Landratsamt unterstützt die teilnehmenden Schulen und 
Eltern kostenlos, u. a. mit einer individuellen Beratung, Vorla-
gen und Leitfäden zur Organisation. Außerdem werden Warn-
westen für Kinder ausgegeben. Die Polizei bietet an, die be-
sonders herausfordernden Schulwege einmalig zu begleiten.
Der „Bus auf Beinen“ ist ein wichtiger Beitrag zur Verkehrser-
ziehung und Verkehrsprävention. Der Hol- und Bringverkehr 
wird entschärft und die Eltern werden gleichzeitig entlastet. 
Durch das Laufen wird Bewegung in den Alltag der Kinder in-
tegriert und es werden Gesundheit sowie Konzentrationsfä-
higkeit gefördert. Außerdem wird ein Beitrag zum Klima- und 
Umweltschutz geleistet. Gleichzeitig erfolgt eine Gewöhnung 
an den Straßenverkehr sowie eine spielerische Vorbereitung 
auf das „richtige“ Busfahren. Der gemeinsame (ggf. klassen-
übergreifende) Schulweg bewirkt ein gegenseitiges Ken-
nenlernen, die Stärkung der Gemeinschaft und natürlich ein 
pünktliches Erscheinen zum Unterricht.
Teilnehmende Schulen 2023:
• Pfalzgraf-Rudolf-Schule in Herrenberg  

(bereits seit 2022 dabei)
• Theodor-Heuss-Schule in Rutesheim (bereits seit 2022 dabei)
• Justinus-Kerner-Grundschule in Böblingen  

(bereits seit 2022 dabei)
• Schallenbergschule in Deufringen, Aidlingen  

(bereits seit 2022 dabei)
• Schönbuchschule in Hildrizhausen  

(bereits seit 2022 dabei)
• Eduard-Mörike-Schule in Böblingen  

(bereits seit 2022 dabei)
• Buchhaldengrundschule Aidlingen (seit 2023 dabei)
• Paul-Lechler-Schule Böblingen (seit 2023 dabei)
• Berkenschule Holzgerlingen (seit 2023 dabei)
• Friedrich-Silcher-Schule Malmsheim (seit 2023 dabei)

 

Einladung zum 35. Schreibwettbewerb des Kreisseniorenrat Böblingen 

Der Kreisseniorenrat Böblingen würde sich sehr freuen, wenn 2024 wieder viele 
Hobby-Autorinnen und -Autoren das neue Thema “Einen Versuch war’s wert” 
aufgreifen. Das diesjährige Thema lässt wieder viel Spielraum für interessante 
Geschichten und Erlebnisse aus naher oder ferner Vergangenheit zu. War es ein 
erfolgreicher Versuch mit einer neuen oder schwierigen Aufgabe oder ein 
Erlebnis mit unbekanntem Umfeld, war es eine unerwartete Begegnung oder 
auch eine bleibende tolle Erfahrung? Das Leben schreibt immer wieder 
interessante und auch lustige Geschichten und es interessiert uns Ihre eigene 
Geschichte zu erfahren. Und natürlich wird wieder ein buntes Leseheft mit allen 
Einsendenden und den ungekürzten Geschichten aller prämierten Beiträge 
gestaltet, gedruckt und pünktlich zur Preisverleihung vorliegen. 

Einsendeschluss: Freitag, 13. September 2024 

Preisverleihung:   Freitag,  08. November 2024 

Unsere Sponsoren sind wieder die hiesige Kreissparkasse, die lokalen 
Zeitungsredaktionen und der Kreisseniorenrat. Es lohnt sich also mitzumachen 
und vielleicht mit einem prämierten Beitrag einen Geldpreis zu gewinnen. 
Abhängig von der Anzahl der Einsendungen vergibt der Kreisseniorenrat zudem 
weitere Sonderpreise für die ältesten und jüngsten Einsendenden und alle 
Autorinnen und Autoren erhalten ein kostenloses Exemplar des Leseheftes 
während der Preisverleihung übergeben. Zudem werden alle Einsendenden 
eines nicht prämierten Beitrages je ein Ticket der Mineraltherme Böblingen als 
Dankeschön für ihre Teilnahme erhalten. 

Bitte senden Sie Ihren digitalen Beitrag per E-Mail an kreisseniorenrat@lrabb.de 
oder handschriftliches Manuskript per Brief an den Kreisseniorenrat, Landratsamt 
Böblingen, Parkstraße 16, 71034 Böblingen.  

Bitte beachten Sie für Ihre Einsendung: Manuskripte bitte als ein Word-Dokument mit  
maximal 2 Din A4-Seiten erstellen. Handschriftliche Manuskripte sollten wirklich nur die  
Ausnahme sein. Von allen Einsendenden benötigen wir den Vor- und Nachnamen, 
Geburtsjahr, Postanschrift, Telefon-Nr. und E-Mail-Adresse. Gegen Entscheidungen der 
Jury ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Die Einsendungen werden nicht 
zurückgegeben. Mit der Veröffentlichung von eingesandten Bildern und Texten von 
Beiträgen sowie Fotos der Teilnehmenden anlässlich der Preisverleihung erklären sich 
die Einsendenden ausdrücklich einverstanden. Preise werden nur an Autorinnen und 
Autoren des Landkreises oder mit lokalem Bezug vergeben.  
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Unsere Sponsoren sind wieder die hiesige Kreissparkasse, die lokalen 
Zeitungsredaktionen und der Kreisseniorenrat. Es lohnt sich also mitzumachen 
und vielleicht mit einem prämierten Beitrag einen Geldpreis zu gewinnen. 
Abhängig von der Anzahl der Einsendungen vergibt der Kreisseniorenrat zudem 
weitere Sonderpreise für die ältesten und jüngsten Einsendenden und alle 
Autorinnen und Autoren erhalten ein kostenloses Exemplar des Leseheftes 
während der Preisverleihung übergeben. Zudem werden alle Einsendenden 
eines nicht prämierten Beitrages je ein Ticket der Mineraltherme Böblingen als 
Dankeschön für ihre Teilnahme erhalten. 

Bitte senden Sie Ihren digitalen Beitrag per E-Mail an kreisseniorenrat@lrabb.de 
oder handschriftliches Manuskript per Brief an den Kreisseniorenrat, Landratsamt 
Böblingen, Parkstraße 16, 71034 Böblingen.  

Bitte beachten Sie für Ihre Einsendung: Manuskripte bitte als ein Word-Dokument mit  
maximal 2 Din A4-Seiten erstellen. Handschriftliche Manuskripte sollten wirklich nur die  
Ausnahme sein. Von allen Einsendenden benötigen wir den Vor- und Nachnamen, 
Geburtsjahr, Postanschrift, Telefon-Nr. und E-Mail-Adresse. Gegen Entscheidungen der 
Jury ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Die Einsendungen werden nicht 
zurückgegeben. Mit der Veröffentlichung von eingesandten Bildern und Texten von 
Beiträgen sowie Fotos der Teilnehmenden anlässlich der Preisverleihung erklären sich 
die Einsendenden ausdrücklich einverstanden. Preise werden nur an Autorinnen und 
Autoren des Landkreises oder mit lokalem Bezug vergeben.  

Einladung zum 35. Schreibwettbewerb des  
Kreisseniorenrat Böblingen
Der Kreisseniorenrat Böblingen würde sich sehr freuen, wenn 
2024 wieder viele Hobby-Autorinnen und -Autoren das neue 
Thema „Einen Versuch war’s wert“ aufgreifen. Das diesjäh-
rige Thema lässt wieder viel Spielraum für interessante Ge-

schichten und Erlebnisse aus naher oder ferner Vergangen-
heit zu. War es ein erfolgreicher Versuch mit einer neuen oder 
schwierigen Aufgabe oder ein Erlebnis mit unbekanntem 
Umfeld, war es eine unerwartete Begegnung oder auch eine 
bleibende tolle Erfahrung? Das Leben schreibt immer wieder 
interessante und auch lustige Geschichten und es interessiert 
uns Ihre eigene Geschichte zu erfahren. Und natürlich wird 
wieder ein buntes Leseheft mit allen Einsendenden und den 
ungekürzten Geschichten aller prämierten Beiträge gestaltet, 
gedruckt und pünktlich zur Preisverleihung vorliegen.

Einsendeschluss: Freitag, 13. September 2024
Preisverleihung: Freitag, 08. November 2024
Unsere Sponsoren sind wieder die hiesige Kreissparkasse, 
die lokalen Zeitungsredaktionen und der Kreisseniorenrat. Es 
lohnt sich also, mitzumachen und vielleicht mit einem prä-
mierten Beitrag einen Geldpreis zu gewinnen.
Abhängig von der Anzahl der Einsendungen vergibt der Kreis-
seniorenrat zudem weitere Sonderpreise für die ältesten und 
jüngsten Einsendenden und alle Autorinnen und Autoren er-
halten ein kostenloses Exemplar des Leseheftes während der 
Preisverleihung übergeben. Zudem werden alle Einsendende 
eines nicht prämierten Beitrages je ein Ticket der Mineralther-
me Böblingen als Dankeschön für ihre Teilnahme erhalten.

Bitte senden Sie Ihren digitalen Beitrag per E-Mail an 
kreisseniorenrat@lrabb.de oder handschriftliches Ma-
nuskript per Brief an den Kreisseniorenrat, Landratsamt 
Böblingen, Parkstraße 16, 71034 Böblingen.
Bitte beachten Sie für Ihre Einsendung: Manuskripte bitte 
als ein Word-Dokument mit maximal 2 DIN A4-Seiten erstel-
len. Handschriftliche Manuskripte sollten wirklich nur die 
Ausnahme sein. Von allen Einsendenden benötigen wir den 
Vor- und Nachnamen, Geburtsjahr, Postanschrift, Telefon-Nr. 
und E-Mail-Adresse. Gegen Entscheidungen der Jury ist der 
Rechtsweg ausgeschlossen. Die Einsendungen werden nicht 
zurückgegeben. Mit der Veröffentlichung von eingesandten 
Bildern und Texten von Beiträgen sowie Fotos der Teilneh-
menden anlässlich der Preisverleihung erklären sich die Ein-
sendenden ausdrücklich einverstanden. Preise werden nur an 
Autorinnen und Autoren des Landkreises oder mit lokalem 
Bezug vergeben.
Grundkurs zum Erwerb der Sachkunde im Pflanzenschutz
12.-15. Februar 2024, jeweils von 18 bis 22 Uhr
Das Landratsamt Böblingen bietet im Februar 2024 einen 
Sachkundelehrgang „Pflanzenschutz für Anwendung und Ab-
gabe“ an. Der Unterricht findet vom Montag, 12. Februar, bis 
einschließlich Donnerstag, 15. Februar, jeweils von 18 bis 22 
Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Fachschule für Landwirt-
schaft in Herrenberg (Berliner Straße 1).
Die Abschlussprüfung ist am Montag, 19. Februar, um 18 Uhr, 
ebenfalls in der Fachschule. Anmeldungen zum Kurs sind 
ab sofort per E-Mail möglich, an www.boeblingen.landwirt-
schaft-bw.de.
Reitböden und deren Fördermöglichkeiten
Informationsveranstaltung am Dienstag, 20. Februar 2024
Das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz Böblingen lädt 
zu einer Veranstaltung für Betriebsleiter und Pferdebegeister-
te am Dienstag, 20. Februar, 14 Uhr in der Reitanlage des Reit- 
und Fahrvereins Böblingen (Tiergartenstraße 4) ein.
Als Trainingsfläche für den Reitsport werden sowohl in der 
Reithalle, als auch auf dem Außenreitplatz hohe Anforde-
rungen an den Boden gestellt. Für Einsteller können Art und 
Zustand des Reitbodens ein wichtiges Kriterium für die Ent-
scheidung für einen Pensionsstall sein; für Betreiber bedeuten 
sie hohe Kosten. Deshalb wird im Rahmen der Veranstaltung 
auch auf bestehende Fördermöglichkeiten eingegangen.
Herr Vollmer vom Kompetenzzentrum Pferd Baden-Württem-
berg gibt einen Überblick über den derzeitigen Stand zum 
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Bau von Reitplätzen und -hallen, hierbei verwendete Böden 
und die reiterlich und fördertechnisch bedeutenden Eigen-
schaften dieser Reitböden. Anschließend werden verschie-
dene Fördermöglichkeiten sowohl für landwirtschaftliche Be-
triebe, als auch für Reitvereine dargestellt.
Anmeldung sind ab sofort online möglich, unter www.boe-
blingen.landwirtschaft-bw.de, „Aktuelles“, bzw. alternativ per 
E-Mail an landwirtschaft-naturschutz@lrabb.de.

Soziale Dienste

Diakonie-Sozialstation  
Schönbuchlichtung

Telefon (0 70 31) 6 84 74 10
Wir suchen Mitarbeiter, mehr Infos 

unter www.dsst-schoenbuchlichtung.de

iAV-Beratungstelle
für hilfebedürftige und ältere Menschen und 
ihre Angehörigen und Gesprächskreis für pfle-
gende Angehörige
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Ambulanter Kinder & Jugendhospizdienst Landkreis 
Böblingen
(Begleitung von Familien mit schwerst- und sterbenskranken 
Kindern, Begleitung von Kindern mit schwerstkrankem und 
sterbendem Elternteil)
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 6 59 64 01

Ambulanter Erwachsenenhospizdienst Region  
Böblingen
Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, Angehörige 
stützen
Hospizgruppe Holzgerlingen, Altdorf, Hildrizhausen 
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 30 49 402

Trauergruppe (Hilfe für Trauernde)
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Betreuungsgruppe für Demenzkranke
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Informations- und Beratungstelefon für Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung
deren Angehörige, Freunde und Nachbarn
Telefon 07044/400-9900 (Anrufbeantworter), E-Mail: kon-
takt@ibb-stelle-bb.de, Tel. Sprechzeiten: Montag von 10.00 bis 
12.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Das Gespräch ist anonym, die Mitarbeitenden unterliegen der 
Schweigepflicht.

Informations- und Beratungstelefon  
häusliche Gewalt
Telefon (0 70 31) 6 63 13 31

MOBILE-Management von Beruf und Familie
Telefon (0 70 31) 6 63 19 28

Frauen helfen Frauen
Telefon (0 70 31) 63 28 08,
E-Mai: beratung@frauenhelfenfrauenbb.de

Thamar – Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen
Bürozeiten Mo., Di., Do.: 10.00 bis 13.00 Uhr, 
Mi.: 13.00 bis 16.00 Uhr

Notrufzeiten: nachts, 20.00 bis 7.00 Uhr, Sa., So., 
Feiertage durchgehend
Telefon (0 70 31) 22 20 66, Telefax (0 70 31) 22 20 63,
www.thamar.de

Pro Familia Böblingen
Anerkannte Beratungsstelle für Schwangeren- und Schwan-
gerschaftskonfliktberatung, Partnerschafts- und Sexualbera-
tung, Empfängnisverhütung und Kinderwunsch: Pfarrgasse 
12, 71032 Böblingen, Telefon (0 70 31) 67 80 05, E-Mail: boeb-
lingen@profamilia.de. Telefonzeiten: Montag und Donnerstag 
9.00 Uhr bis 13.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch 13.00 Uhr bis 
17.00 Uhr.

Krisentelefon – ich schaff‘ es nicht mehr
„Gewaltig überfordert – wenn Pflege an ihre Grenzen stößt“ 
Montag bis Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr,
(0 70 31) 6 63-30 00

Wellcome – Praktische Hilfe für Familien nach der 
Geburt
Telefon (0 70 31) 2 96 19 12 oder
E-Mail: schoenbuchlichtung@wellcome-online.de

Arbeitskreis Leben Böblingen e. V.
Begleitung in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr 
sowie Trauergruppe für Hinterbliebene nach Suizid und 
Präventionsveranstaltungen in Schulen
Telefon (0 70 31) 3 04 92 59, E-Mail: akl-boeblingen@ak-leben.de

Beratung, Begleitung + Unterstützung von werden-
den Eltern
Telefon (0 70 31) 663-24 03 oder (01 73) 2 51 02 32

Die Sprechstunden der Frauenbeauftragten für  
Bürgerinnen und Bürger:
Landratsamt Böblingen, Zimmer 361, 3. Stock, Neubau, Don-
nerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr und nach telefonischer Ver-
einbarung.

Sozialer Dienst, Soziales und Teilhabe, Landratsamt 
Böblingen
Frau Barut, Telefon: 07031/663-1569, E-Mail: s.barut@lrabb.de 
Beratung für Personen ab 18 Jahren und ihre Angehörigen
Wir Berater und Beraterinnen stehen unter Schweigepflicht. 
Wir dürfen nur Informationen an andere weitergeben, wenn 
Sie uns das erlauben.

Tipp für Autoren

Überschrift ausspielen
In Artikelstar können Sie über den Schieberegler bei „Neuer 
Artikel“ selbst bestimmen, ob Ihre eingestellte Überschriften 
im Printmedium ausgespielt werden sollen oder nicht.
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Integrationsmanagement

18. Februar 2024 von 17.30 bis 21.30 Uhr Jugend- und Kulturzentrum W3 Holzgerlingen

INTERNATIONALE WOCHEN  
GEGEN RASSISMUS

– Eintritt frei –

– mit Rahmenprogramm – 

BiB - Bücherei im Bürgerhaus

Kirchplatz 2 - 71155 Altdorf
Telefon 07031 7 24 72 72
info@buecherei-altdorf.de
www.buecherei-altdorf.de
instagram: @bib_altdorf

Öffnungszeiten:
Mittwoch 15:00 - 18:00 Uhr
Freitag 15:00 - 18:00 Uhr
und am 1. Samstag im Monat
  10:00 - 12:00 Uhr

Dienstagvorlesen am  
30. Januar
Das erste Vorlesen im neuen 
Jahr ist schon nächste Wo-
che! Der Eintritt ist frei.

 
 Plakat: heidi vogt

Standesamtliche Mitteilungen

Geburten
Lina Schmengler am 5. November 2023
Tochter von Stephanie und Jan Schmengler
Damir Tutic am 6. November 2023
Sohn von Senida und Sabahudin Tutic
Mara Marie Hahn am 13. Dezember 2023
Tochter von Jasmin Hahn und Johannes Schwarz
Lukas Schupsky am 10. Januar 2024
Sohn von Tina und Sebastian Schupsky

Sterbefälle
Manfred Frohnmüller, 93 Jahre
Helmut Wendel, 71 Jahre
André Oster, 78 Jahre
Otto Kaselitz, 86 Jahre
Katharina Elsässer, 80 Jahre
Katharina Szilagyi, 102 Jahre

Gefunden wurde

Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Bürgerbüro, 
Telefon 74 74-44
1 Stoffgiraffe
abzuholen im Sekretariat der Adolf-Rehn-Schule

Freiwillige Feuerwehr

Übung
Am Dienstag, den 30.01.2024, findet der nächste Zugdienst 
statt.
Übungsbeginn ist wie gewohnt um 19.30 Uhr.

Schulnachrichten

Adolf-Rehn-Schule

Neues Monatsmotto
Die Klasse 4b hatte schon in der Adventszeit vor Weihnach-
ten viele verschiedene Engel kennengelernt, zum Beispiel den 
Dankeschön-Engel, den Rettungs-Engel, den Gute-Laune-
Engel, den Traum-Engel, den Stille-Engel, den Mut-Engel, den 
Geschenke-Engel, den Lieder-Engel, den Friedens-Engel, den 
Trost-Engel und viele Engel mehr.
Aber wir können auch nach Weihnachten noch Engel begeg-
nen und sie können uns helfen. Dazu hat die Klasse 4b der 
ganzen Schule im Plenum eine Geschichte vorgespielt, in der 
der Versöhnungsengel ganz dringend gebraucht wurde!
Durch den Versöhnungsengel, der einfach nur dastand und 
aufmunternd lächelte, schafften es die drei Kinder Lotta, Flo-
rian und Kalle nach einem Streit aufeinander zuzugehen und 
sich wieder zu versöhnen.

Grafik: NataliPopova/iStock/Getty Images Plus

BENUTZE DEN MÜLLEIMER 
DENKT AN DIE UMWELT
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Als sie sich bei ihm bedanken wollten, stellten sie erstaunt 
fest, dass er nicht mehr da war. Wahrscheinlich wurde er gera-
de woanders gebraucht.
Ob es wohl noch andere Kinder gibt, die sich gerade streiten?
Wir haben auf jeden Fall gelernt:
Und wenn du ihn brauchst, ist er immer zur Stelle, dann 
wünsch ich dir den Engel für alle Fälle. Wer hilft dir immer, 
in jeder Lage? Das ist der Engel für alle Tage.
R. Wagner (Klassenlehrerin 4b)

Leerung der Fundsachenkisten in Schule und Sporthalle
Falls Sie Kleidungsstücke, Schuhe, Turnbeutel, Schirme, Müt-
zen, Handschuhe usw. Ihrer Kinder vermissen, sehen Sie bitte 
bis Freitag, 9. Februar 2024, in der Fundkiste im EG der Schu-
le nach. Wertsachen wie Uhren, Schmuck, Brillen können im 
Sekretariat nachgefragt werden.
Nicht abgeholte und noch brauchbare Gegenstände werden 
wir danach einem guten Zweck zuführen.
Die Schulleitung

Otto-Rommel-Realschule

Termine Tag der offenen Tür und Anmeldung der Holz-
gerlinger Schulen

Der Schulstandort Holzgerlingen 

   
 
 
 

 
 

 

Im Januar 2024 
   

   Liebe Eltern der neuen Fünftklässler, 
   
sicher ist manches am Anfang neu und ungewohnt – sei es der Schulweg, das ungewohnte Schulgebäude oder 
die unbekannten Lehrer. 
 
Um Ihren Kindern den Übergang so sorgenfrei wie möglich zu gestalten, laden wir Sie ein, uns zusammen mit 
Ihren Kindern in der Werkrealschule, der OttoRommelRealschule oder im SchönbuchGymnasium zu 
besuchen. 
 

Termine “Tag der offenen Tür“: 
 

Schule  Datum  Uhrzeit 

Werkrealschule  Donnerstag, den     22. Februar 2024  14:00 – 16:00 Uhr 
Treffpunkt: Musiksaal Neubau 

Realschule   Dienstag, den    6. Februar 2024 
14:00 Uhr für Familien der aus Holzgerlingen   
15:00 Uhr für Familien der benachbarten        
                 Gemeinden 
Start jeweils in der Stadthalle! 

Gymnasium  Donnerstag, den  08. Februar 2024 
Tag der neuen 5er  SGH 4U  
bereits ab 29.01.2024 online 
16.0018.30 Uhr  
am SGH, Treffpunkt: Neue Aula 

 
         

 
Möchten Sie Ihre Kinder an der Werkrealschule, der Realschule oder am Gymnasium anmelden? 
Wir bieten Ihnen folgende Anmeldetermine in Präsenz an: 
 

Schule  Datum  Uhrzeit 

Werkrealschule  Mittwoch, den     
Donnerstag, den 

 06. März 2024 
 07. März 2024 

  8:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr 
  8:00 – 12:00 Uhr  

Realschule   Mittwoch, den     
Donnerstag, den 

 06. März 2024 
 07. März 2024 

  8:00 – 12:00 Uhr und 14:30 – 17:00 Uhr 
  8:00 – 12:00 Uhr 

Gymnasium 
Dienstag, den           
Mittwoch, den     
Donnerstag, den 

 05. März 2024                             
 06. März 2024 
 07. März 2024 

  8:00 – 12:00 Uhr 
  8:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 
  8:00 – 12:00 Uhr 

 
Die zur Anmeldung benötigten Unterlagen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Homepage der Schule. 
   
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für die Grund und Werkrealschule    Für die Realschule      Für das Gymnasium 

                                                  

              N. Sattler, Schulleiterin                             C. Metzger, Schulleiter                                          Prof. Dr. Stefan Klotz, Schulleiter 

Berkenschule 
Grundschule Holzgerlingen und   
Werkrealschule Holzgerlingen/Altdorf 
Berkenstr. 18 
71088 Holzgerlingen 
Tel.: 07031/6859920 
Fax: 07031/68599299 
www.berkenschule.de 

OttoRommelRealschule 
Schillerstr. 15 
71088 Holzgerlingen 
Tel.: 07031/6859910 
Fax: 0703168599199 
EMail: poststelle@orsholzgerlingen.schule.bwl.de 
www.orsholzgerlingen.de 

SchönbuchGymnasium 
Weihdorfer Str. 3 
71088 Holzgerlingen 
Tel.: 07031410330 
Fax: 0703141033229 
EMail: schulleitung@schoenbuchgymnasium.de 
www.schoenbuchgymnasium.de 

 
Terminübersicht Grafik: Schmitt

Hilde-Domin-Schule Herrenberg

Bunte Hilde – Unsere Tür steht offen am Samstag, 
03.02.2024

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung Ihrer Textbeiträge.

REDAKTIONSSCHLUSS BEACHTEN
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GMS Weil im Schönbuch - Infoabend

 

 

Wohin nach Klasse 4? 
Herzliche Einladung zum Infoabend 

„Lernen und Leben an der Gemeinschaftsschule“ 

am Mittwoch, 31.Januar 2024 um 19.30 Uhr 
im Musiksaal der Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch 

 

 

VHS

Kursangebot
Töpfern am Vormittag Aufbaukeramik
Die Kursteilnehmer lernen verschiedene Techniken kennen; 
sowohl Gebrauchskeramik als auch kreative Objekte können 
unter Anleitung hergestellt werden. Materialabrechnung er-
folgt im Kurs.
Kursnr.: 263 412 12 montags, 9:00 - 11:00 Uhr
oder
Kursnr.: 263 413 12 montags, 11:00 - 13:00 Uhr
Jeweils 9 Termine ab 19. Febr.
Dozentin: Gunda Loch
Ort: Altdorf, Adolf-Rehn-Schule
Jeweils Gebühr: € 113,- zzgl. Materialkosten
Sport in der Prävention - ein umfassendes Ganzkörper-
training.
Kraft und Ausdauer werden erhalten und aufgebaut, das Herz-
Kreislaufsystem wird in Schwung gebracht, Balance und Koor-
dination werden in jeder Trainingsstunde gefordert. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist die Rückenfitness, mit Übungen, welche 
die Rückenmuskulatur stärken und fit für den Alltag machen, 
Rückenschmerzen können damit gelindert oder vorgebeugt 
werden. Nach Bedarf kommen Handgeräten oder schwung-
volle Musik zum Einsatz. Entspannungsübungen nach ver-
schiedenen Methoden bilden den Abschluss des Trainings. 
Im Vordergrund steht die Freude an der Bewegung und sich 
selbst dabei etwas Gutes tun.
Kursnr.: 341 610 12
Dozentin: Rosemarie Mutschler
18 Termine: montags, 9:45 - 10:45 Uhr, ab 19. Febr.
Ort: Hildrizhausen, Feuerwehr-Gerätehaus
Gebühr: € 88,-

Mollig und fit
Ein Kurs, der auf Mollige zugeschnitten ist, die schon lange et-
was für sich tun wollten. Der Kurs bietet Ihnen ein Herz-, Kreis-
lauf- und Fettverbrennungstraining sowie durch Muskelauf-
bau-Übungen eine Straffung der Problemzonen.
Kursnr.: 346 510 12
Dozentinnen: Ariane Erlach, Dagmar Schlatter
18 Termin: montags, 18:15 - 19:15 Uhr, ab 19. Febr.
Ort: Hildrizhausen, Schönbuchschule
Gebühr: € 86,-

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde Altdorf

Kirchliche Nachrichten
Pfarramt: Telefon 605506 – Fax 604579
Bürozeiten: Di. 9.00 Uhr – 12.00 Uhr, Mi. 9.00 Uhr – 11.00 Uhr
E-Mail – Pfr. Baral: Pfarramt.Altdorf-Boeblingen@elkw.de
E-Mail – Sekretariat: Pfarrbuero.Altdorf-Boeblingen@elkw.de
E-Mail – Jugendreferent: Stephan.Decker@elkw.de
Telefonnummer des Jugendreferenten: 7785313
Homepage: www.evangelisch-altdorf.de
Herzliche Einladung zu unseren Präsenzgottesdiensten.
Falls Sie nicht teilnehmen wollen oder können, sind Sie herz-
lich eingeladen, den Gottesdienst im Livestream auf unserer 
Homepage unter https://www.evangelisch-altdorf.de/gottes-
dienste abzurufen und zu Hause zu feiern.
Neben der Opfergabe bei den Präsenzgottesdiensten sind 
auch weiterhin Opfer in Form von Überweisungen möglich 
oder als Einwurf in den Pfarramtsbriefkasten. Näheres finden 
Sie auf unserer Homepage zu den aktuellen Sonntagen.
Wochenspruch:
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint 
über dir.  Jesaja 60,2b

Freitag, den 26. Januar 2024
17.30 Mädchenjungschar 1.+2. Klasse
17.30 Bubenjungschar 3.+4. Klasse
18.00 Mädchenjungschar 7.+8. Klasse
19.30 Ü 18 Teenkreis
20.00 Posaunenchor
Samstag, den 27. Januar 2024
7.30 Frühgebet in der Kirche
Sonntag, den 28. Januar 2024
9.45 Gebetskreis in der Sakristei
10.00 Ökumenischer Gottesdienst zum Thema Gottes Schöp-
fung – Geschenk und Verantwortung (Gen.1, 26-31) in der 
Festhalle 
(Pfr. M. Baral, Pfr. A. Feil, Pastorin A. Oberkampf)
Das Opfer ist für die Bibelverbreitung in Pakistan bestimmt.
10.00 Kinderkirche im Gemeindehaus
10.00 Schäfchengruppe im Gemeindehaus unten
ab 18.30 theoLivestream im Gemeindehaus
Montag, den 29. Januar 2024
17.00 Mädchenjungschar 3.+4. Klasse
17.30 Bubenjungschar 1.+2. Klasse
19.30 Gebetstreffen für den Frieden im Gemeindehaus
Dienstag, den 30. Januar 2024
16.15 Kindertreff im Gemeindehaus
17.00 Kinderchor „Kolibris“ für alle Kinder von der 1.–4. Klasse 
im Gemeindehaus
18.00 Kinderchor „Let’s Fets“ für alle Kinder von der 5.–9. Klas-
se im Gemeindehaus
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Mittwoch, den 31. Januar 2024
7.00 Frühgebet in der Sakristei
16.15 Kinderstunde Gartenstr. 12
16.30 Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
18.00 Mädchenjungschar 5.+6. Klasse
19.30 Teeniekreis „B-Team“ für alle ab 14 Jahre
19.30 Ökum. Bibelabend im Kath. Gemeindehaus
Thema: Gut und Böse (Gen. 3,1-24) 
mit Pastorin Anne Oberkampf
20.00 Frauentreff ATEMPAUSE
Thema „Der Schneekristallforscher“
Donnerstag, den 1. Februar 2024
18.00 Bubenjungschar 5.+6. Klasse
18.00 Bubenjungschar 7.+8. Klasse
20.00 Chörle
Freitag, den 2. Februar 2024
17.30 Mädchenjungschar 1.+2. Klasse
17.30 Bubenjungschar 3.+4. Klasse
18.00 Mädchenjungschar 7.+8. Klasse
19.30 Ü 18 Teenkreis
20.00 Posaunenchor
Samstag, den 3. Februar 2024
7.30 Frühgebet in der Kirche
Sonntag, den 4. Februar 2024
9.45 Gebetskreis in der Sakristei
10.00 Gottesdienst mit dem Team und dem Teeniechor Let’s 
Fets in der Kirche und im Livestream (Pfr. Matthias Baral)
Taufen von Nathanael Schur und Louie Wendel
Das Opfer ist für Diakonie DWW bestimmt.
10.00 Kinderkirche im Gemeindehaus unten
10.00 Schäfchengruppe im Gemeindehaus unten

Evangelisch-methodistische Kirche

Gemeindezentrum Schaichhofstr. 5
Pastorin Anne Oberkampf
Friedrich-List-Str. 69
71032 Böblingen
Tel.: 07031 220570
Mail: boeblingen@emk.de
Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.
(Dietrich Bonhoeffer)
Sonntag, 28. Januar 2024
10.00 Ökumenischer Gottesdienst in der Festhalle
Mittwoch, 31. Januar 2024
19.30 Ökumenischer Bibelabend „Gut und Böse“ (Gen. 3,1-24) 
im Katholischen Gemeindehaus
Teenykreis: Kontakt: Dominic Dauner (0 1575) 8760185
Hauskreis:
Donnerstags, 20.00 (14-täglich) Hauskreis „Ohnegleichen“, 
Kontakt 60 77 90

Katholische Kirchengemeinde

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Dienstag: 16.00 – 18.00 Uhr,
Donnerstag: 9.00 - 11.00 Uhr und Freitag: 9.30 – 10.30 Uhr
Tel. 07031-74 700, Fax 07031-74 7010
E-Mail: KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de
Internetseite: www.kath-kirche-holzgerlingen.de
Pfarrer Feil: Tel. 07031-747020 oder 41 98 01,
E-Mail: Anton.Feil@drs.de

Kirchenpfleger Hubert Gfrörer
E-Mail: HGfroerer@kvz.drs.de
Telefon: (07031) 74 7013 (freitags 9.30-11.30 Uhr)
Jugendreferent Florian Sehmisch 
Werktags zwischen 10 und 16 Uhr
Telefon oder WhatsApp/Signal 0152 05986101
E-Mail an Florian.Sehmisch@drs.de
oder über hier über insta kaju_schoenbuchlichtung
Hausmeister in Holzgerlingen und in Hildrizhausen:
Willfried Gotzmann, Tel. 0157 34 59 69 94
Hausmeisterin in Altdorf: 
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt: Tel. 0151 65 47 23 65

Gottesdienstordnung
Sonntag, 28. Januar 2024 – 4. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Altdorf Festhalle, ökum. Gottesdienst (Pfr. Oberkampf, 
Pfr. Baral) mit Singkreis
Mittwoch, 31. Januar 2024
18.00 Rosenkranzgebet
19:30 ökum. Bibelabend im Kath. Gemeindehaus Altdorf (Fr. 
Anna Oberkampf / EMK)
Freitag, 2. Februar 2024
9.00 Holzgerlingen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
Sonntag, 4. Februar 2024 – Mariä Lichtmess
10.30 Holzgerlingen Eucharistiefeier (Pfr. Feil) + Familiengot-
tesdienst mit Erstkommunion- 
Familien, Blasius Segen, die neue Sozialreferentin stellt sich 
vor, wird im Internet übertragen
Mittwoch, 7. Februar 2024
18.00 Rosenkranzgebet
Donnerstag, 8. Februar 2024
19.30 ökum. Bibelabend Ev.-meth. Kirche in Altdorf
Freitag, 9. Februar 2024
9.00 Holzgerlingen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
10.00 Holzgerlingen ökum. Andacht im Pflegeheim
18.00 Holzgerlingen ökum. Abendandacht im Haus am Zie-
gelhof
Beerdigungsdienst
23. – 26. Januar und 30. Januar – 2. Februar 2024: Pfr. Feil

Terminhinweise - siehe auch unsere Homepage

Nähtreff
Der nächste Nähtreff findet am
Mittwoch, 7. Februar, von 19 bis 22 Uhr
im Bischof-Sproll-Haus in Holzgerlingen 
statt!
Anmeldung bitte per E-Mail an: 
michaela.hoh@t-online.de 
(oder telefonisch unter 07031 – 60 48 60).
Aufs gemeinsame Nähen freuen sich
M. Hohenschläger und M. Brockmann

Seniorenfasching!
Narri, Narro, Alaaf und Helau!

Hereinspaziert zu uns‘rer großen Fasnetsschau!
Herzliche Einladung zum Seniorenfasching am Schmot-
zigen Donnerstag, den 8.2.2024 um 14.00 Uhr im Bischof-
Sproll-Haus.
Die Gruppe „Spaß an der Freud“ wird uns mit ihren Garde-
mädchen besuchen, die Tanzmäuschen aus dem Ziegelhof 
werden ihr neuestes Programm zeigen, es gibt Sketsche 
und Lieder und das Ganze wird in bewährter Weise von un-
serem Hofkapellmeister Oswald Haas eingerahmt.
Das Senioren-Team freut sich schon närrisch auf Ihr Kommen!
P.S. wer abgeholt werden möchte, melde sich bitte im Pfarr-
büro.

 
 Logo: Pfarramt 
Holzgerlingen
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Tauftermine in Holzgerlingen
Samstag, 2. März,  11 Uhr,
Ostermontag, 1. April,  10.30 Uhr,
Sonntag, 28. April,  10.30 Uhr,
Sonntag, 26. Mai,  10.30 Uhr,
Sonntag, 7. Juli,  10.30 Uhr.

Seelsorgeeinheit
Sozialreferentin
Liebe Leser/Innen!
„Für andere da sein.“
Mein Name ist Anne-Katrin Thomas 
und ich arbeite seit Anfang Januar in 
der Seelsorgeeinheit Schönbuchlich-
tung als Sozialreferentin.
Ich wohne mit meinem Mann in Böb-
lingen und habe eine erwachsene 
Tochter. Nach 29 Jahren Erfahrung 
als Erzieherin habe ich berufsbeglei-
tend Sozialpädagogik und Manage-
ment studiert.
Neben meiner Berufserfahrung in der 
Begleitung von Menschen bringe ich 
vor allem Neugier und Interesse an den neuen Aufgaben mit.
Ich freue mich, dass ich diese Aufgabe als Sozialreferentin bei 
Ihnen und gemeinsam mit dem Pastoralteam begleiten darf.
In meinem Wirken als Sozialpädagogin spielt für mich vor al-
lem die Nächstenliebe eine zentrale Rolle. Mir ist es ein großes 
Anliegen, die Zuwendung Gottes zu uns Menschen erkennbar 
werden zu lassen. Nicht nur mit Worten, sondern im Tun, im 
Umgang miteinander, in unserer Beachtung zu den Menschen 
und besonders zu denen, die Unterstützung benötigen. Dies 
kann in vielfältiger Weise stattfinden, beispielsweise in Projek-
ten, Gesprächen oder Beratung.
Ich hoffe, wir wirken dabei zusammen mit den Menschen aus 
Ökumene und Kommune, um Krisen zu meistern, Nächsten-
liebe spürbar werden zu lassen und für andere da zu sein.
Ich freue mich besonders auf die vielen Begegnungen und 
Gespräche mit Ihnen.
Sozialreferentin Anne-Katrin Thomas
Glauben heute - Wie geht das?

Ist das nicht eine sonderbare Frage? 
Als bräuchte man eine Art Bedienungs-
anleitung, wie man glauben kann. 
Reicht es nicht einfach zu glauben? Wie 
viel Wissen sollte im Glauben sein, da-
mit man auch begründet dazu stehen 
kann?
Wir bieten allen, die sich für spannen-
de Themen des Glaubens interessieren, 
viermal im Jahr einen Gesprächsabend 
an. Dabei können die Teilnehmer*innen 
mitentscheiden, worüber an den nach-
folgenden Terminen gesprochen wird.

n
Das Thema des Abends lautet:
Ein Gott in drei Personen – Was hat 
es mit der Dreifaltigkeit auf sich?
Das Dogma vom dreifaltigen Gott mutet den Gläubigen 
einiges zu. Mit dem Judentum und dem Islam gehört das 
Christentum zu den monotheistischen Religionen, doch 
wirft die Rede von einem christlichen Gott, der sich in drei 
Personen entfaltet, Fragen auf. Der Gesprächsabend wird 
Aspekte der Trinität zur Sprache bringen und im Austausch 
mit den Teilnehmern versuchen, dem Geheimnis des drei-
einen Gottes auf die Spur zu kommen.

Freitag, 2. Februar 2024, 19.00 – 20.30 Uhr 
Kath. Gemeindehaus, Im Hasenbühl 8, Schönaich
Leitung: Juliane Avcu, Pastoralreferentin, 
Karl Rueß, ehemaliger Religionslehrer, 
Dietmar Brühl, Leiter für Wort-Gottes-Feiern

Glauben 
heute –

Wie geht das ?

 
 Plakat: Kath. Gemdehaus Schönaich

 
 Foto: Anne-Katrin 

Thomas

Ökumenische Bibelwoche 2024

 
 Plakat: Ökumene

Diözese - Veranstaltungshinweise
Veranstaltungen und Gottesdienste im Schönstatt-Zent-
rum Liebfrauenhöhe:
· Gottesdienst am Fest der Darstellung des Herrn am 2.2.
· Besinnungswochenende in der Fastenzeit vom 23. – 25.2.
· Eine Stunde vor dem Herrn am 24.2.
· Familiengottesdienst und Ehezeit am 10.3.
Detaillierte Informationen erhalten Sie telefonisch oder on-
line:
Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe, Tel. 07457 72-301, wall-
fahrt@liebfrauenhoehe.de, www.liebfrauenhoehe.de.
Veranstaltung „Gesellschaft gemeinsam gestalten“
Einladung zur Hybrid-Veranstaltung in unserer Reihe zur in-
nermuslimischen Vielfalt unter dem Rahmentitel „Gesellschaft 
gemeinsam gestalten“:
Liberaler Islam
am 6. Februar 2024
in Stuttgart-Hohenheim und online
Wie ist der – aus verschiedener Richtung auch umstrittene – 
Begriff „liberaler Islam“ inhaltlich näher zu bestimmen? Was 
entspricht dem in der Glaubenspraxis von Muslim/-innen? 
Wie werden sich als „liberal“ verstehende Glaubensdeutungen 
und -praxen in der Öffentlichkeit und im Spektrum muslimi-
scher Kontexte wahrgenommen?
Die Tagung ist eine Zusammenarbeit mit der Stiftung Welte-
thos und in der Kooperation der Fachbereiche Interreligiöser 
Dialog und Muslime in Deutschland die letzte Veranstaltung 
mit Dr. Hussein Hamdan an der
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Im Schellenkönig 61 
70184 Stuttgart
Telefon +49 711 1640 740 
momand@akademie-rs.de 
www.akademie-rs.de
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Katholische italienische Gemeinde

Gesu Misericordioso

K.I.G
Katholische Italienische Gemeinde „GESÙ MISERICORDIO-
SO“
Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
Daniela Di Stefano, Telefonnummer: (07031) 4380215
WhatsApp: 0151 4201 1760 - Registrate il numero Whats-
App della comunitá per rimanere aggiornati sulle messe e 
le varie attivitá.
E-Mail: cigm@outlook.com
Öffnungszeiten:
Dienstag von 15.00 – 17.00 Uhr und Freitag von 
12.30 – 14.30 Uhr
Don Emeka: (nach Vereinbarung) Mobil: 0162 – 6174264
Sonntag, 28. Januar um 11.00 Uhr Gottesdienst in  
Schönaich.
Samstag, 3. Februar um 17.00 Uhr Gottesdienst in  
Steinenbronn. San Giuliano
Sonntag, 4. Februar um 11.00 Uhr Gottesdienst in  
Schönaich.
Sonntag, 11. Februar um 11.00 Uhr Gottesdienst in  
Schönaich.
Mittwoch, 14. Februar um 11.00 Uhr Gottesdienst in  
Schönaich. Aschermittwoch
Sonntag, 18. Februar um 11.00 Uhr Gottesdienst in  
Waldenbuch.
Sonntag, 25. Februar um 11.00 Uhr Gottesdienst in  
Schönaich.

Neuapostolische Kirche

Neuapostolische Kirche Süddeutschland K.d.ö.R.
Gemeinde Ehningen, Altdorfer Weg 11
Gemeinde Böblingen, Zeppelinstraße 48
Freitag, 26. Januar 2024
19.30 Uhr - Jugendchorprobe in Magstadt, Goethestr. 14
Sonntag, 28. Januar 2024
9.30 Uhr - Gottesdienste in Ehningen und Böblingen
9.30 Uhr - Bezirks-Kindergottesdienst in Neuhengstett, Uh-
landstraße 6
10.00 Uhr - Bezirks-Jugendgottesdienst in Magstadt, Goethe-
straße 14
Dienstag, 30. Januar 2024
20.00 Uhr - Gemeinsame Probe der Gemeindechöre in Sindel-
fingen,
Altinger Straße 8
Mittwoch, 31. Januar 2024
20.00 Uhr - Gottesdienste in Ehningen und Böblingen
Sonntag, 4. Februar 2024
9.30 Uhr - Gottesdienst in Ehningen
9.30 Uhr - Taufgottesdienst in Böblingen
Weitere Informationen über die Neuapostolische Kirche Süd-
deutschland K.d.ö.R. sind unter www.nak-sued.de zu finden.

Vereinsnachrichten

Arbeitskreis Altdorfer Heimatgeschichte

Öffnungszeit des Heimatmuseums

So. 28. Jan.  2024       14.00 - 17.00 Uhr

Öffnungszeiten Heimatmuseum

Weitere Öffnungszeiten sowie Führungen nach Anfrage möglich:
Arnd Rehn Tel. 07031-60 40

wir haben
wieder geöffnet!

Deutscher Hausfrauenbund

Deutscher Hausfrauenbund, OV Schönbuchlichtung
Mittwoch, 31. Januar 2024, 14:00 Uhr
Ausstellung „Schall+Rau“s“ch
Hochprozentiger Inhalt, nicht verschreibungspflichtig, den-
noch garantiert berauschend und anregend!
Städtische Galerie Böblingen
Treffpunkt: 13:30 Uhr, Holzgerlingen Bahnhof
Gebühr für Gäste: 5 € (Eintritt + Führung)
Anmeldung bis Mittwoch, 24. Januar 2024
bei Frau Renz, Tel. 07031-601317
(anschließend Einkehr geplant)

Ortsverein der Gartenfreunde

Volks-Lieder-Freunde Schönbuchlichtung
Volkslieder & Schlagersingen
Zum ersten gemeinsamen Singen im neuen Jahr 2024 treffen 
sich die Volks-Lieder-Freunde am kommenden Dienstag, den 
30. Januar 2024 um 19:00 Uhr im TV Sportheim in Altdorf 
zum traditionellen Volkslieder & Schlagersingen. Alle Freunde 
sind herzlich zum Mitsingen eingeladen, um gemeinsam ei-
nen schönen Abend zu verbringen.

DER NEUE CHOR

Immer auf dem Laufenden... Teil II
Wie letzte Woche schon berichtet, sind wir 
nicht nur mit unseren Auftritten präsent, 
sondern auch in den Sozialen Medien und 
im Internet. Der Link https://www.der-
neue-chor-altdorf.de/ bringt Sie auf die 
Startseite unseres Internetauftritts. Es sind 
viele Seiten online, zu Vergangenem und 
auch Zukünftigem. Der heutige QR-Code 
führt Sie direkt zu unseren Terminen (Än-
derungen vorbehalten!). Wer damit gar nicht klarkommt, der 
frage gerne ein Chormitglied. Wir helfen gerne!

 
 QR-Code: DNC

Alles auf einen Blick
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Turnverein Altdorf

Fußball

Jugendfußball

REDDY Schönbuchwintercup 2023 & 2024
Am vergangenen Samstag und Sonntag spielten rund 40 
Mannschaften in den Altersklassen der E- und D-Junioren und 
rundeten damit die REDDY Schönbuchwintercups ab. 
Insgesamt waren an drei Turnierwochenenden von den Bam-
binis bis zu den B-Junioren 147 Mannschaften am Start. Nach-
barn aus Holzgerlingen, Weil im Schönbuch, Rohrau, Böblin-
gen als auch Gäste aus Kirchheim Teck, Waiblingen und viele 
mehr konnten wir in der Peter-Creuzberger-Halle in Altdorf 
begrüßen.
An allen Spieltagen war die Halle rappel dicke voll. Wir konn-
ten viele Gäste begrüßen. Dank der Hilfe vieler Eltern, Jug-
endspieler, Spieler aus dem Aktivenbereich, konnten wir eine 
gelungene Bewirtung garantieren. Vor allem durch die groß-
artige Organisation von Matthias Elsäßer.
Unseren Sponsoren REDDY Küchen Sindelfingen als Premium 
Sponsor und Kimmerle & Jauch und Kevin Keim (Deutsche 
Vermögensberatung) als zusätzliche Sponsoren gilt ein herz-
liches Dankeschön.
Den REDDY Schönbuchwintercup haben wir hinter uns und 
schon steht das nächste Fußballwochenende in Altdorf an. 
Am 20. Und 21. Juli 2024 werden wir die Jugendmannschaften 
auf dem Sportgelände spielen lassen. Bereits heute haben wir 

für diese Turniere mehr als 100 Anmeldungen! Ergänzen wer-
den wir das Wochenende mit einem Neunmeter-Turnier und 
einer weiteren Attraktion (mehr wird noch nicht verraten). 
Auch hier freuen wir uns auf zahlreichen Besuch. Schon heute 
ein herzliches Dankeschön.
Heiko Olligschläger-Curtis Rüdiger Pordzik
Jugendleiter TV Altdorf Turnierorganisation Jugendfußball
E-Jugend
E2-Jugend
Unsere Jungs von der E2 (Jg. 2014) nahmen am Turnier (Red-
dy-Cup) des TVA und d. TSV Hildrizhausen in der Altdorfer 
Sporthalle teil.
Gleich im ersten Spiel gegen d. TSV Schönaich gelang uns 
wider Erwarten ein toller Einstand. Unsere Jungs spielten toll 
auf und konnten das Spiel mit 5:0 für sich entscheiden. Gegen 
die uns völlig unbekannten Spieler (später im Halbfinale...) der 
TSG Reutlingen II fand dann ein Spiel auf Augenhöhe statt. 
Wir konnten toll dagegen halten, vergaben ein paar Chancen, 
konnten dann aber ein 1:1 über die Runden retten. Im dritten 
Spiel gegen den TSV Oberensingen (später Finalist...) hatten 
wir den dicksten Brocken zu bespielen. Oberensingen war ein-
fach agiler und spielfreudiger. Das schnelle Spiel behagte uns 
gar nicht und wir bekamen schnell zwei Gegentore. Dann erst 
konnten wir auch unser Spiel aufziehen. Aber es reichte nur 
noch zu einem Treffer. Um noch ins Halbfinale zu kommen, 
war dann Minimum ein Sieg notwendig. Gegen den TSV Eh-
ningen II konnten wir dann wieder unser Spiel aufziehen und 
beherrschten den Kick gänzlich. Allenfalls die Torausbeute mit 
2:0 hätte höher ausfallen müssen. Dass man dann mit 7:4 
Punkten letztendlich doch nicht ins Halbfinale vorstößt, 
liegt am Turniermodus. So konnten wir mit einem dritten 
Platz voll und ganz zufrieden sein.
Es spielten: Noah (TS), Jayden, Maxi, Emilian, Kevin, Gab-
riel, Tom F.
Trainer: Matthias, Werner und Linus

F-Jugend
Diese Woche stand für die F-Jugend ein kleiner Abschied auf 
dem Programm. 
Trainer Murat und seine Söhne Kaan und Berke wagen den 
Sprung ans andere Ende der Welt und wurden von ihren Trai-
nerkollegen und Mitspielern im letzten Training gebührend 
verabschiedet.
Wir wünschen Murat und seiner Familie viel Glück und Erfolg 
und bedanken uns auch im Namen des TV Altdorf für dein 
Engagement und deinen Einsatz in den letzten 2 Jahren und 
hoffen, dass du nach deiner Rückkehr wieder den Weg zu uns 
zurückfindest. 
Markus Weitz und Mika Feuerstein
F2-Jugend
und die Jugendleitung

 
 Foto: Privat
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Walking-Tre�

Walking

Machen Sie mit!!!
Der Walkingtreff trifft sich
mittwochs und samstags um 15.00 Uhr auf den Parkplatz 
beim Altdorfer Sportplatz.
Auskunft erteilt gerne
Marianne Schmid
Tel.-Nr. 602728

VdK Ortsverband 
Hildrizhausen-Altdorf Ortsverband Hildrizhausen-Altdorf

Rentenversicherungsbeitrag
Rentenversicherungsbeitrag in 2024 konstant
Auch in 2024 bleibt der Rentenversicherungsbeitrag bei 18,6 
Prozent des Bruttolohns. Der Beitrag sei das siebte Jahr in Fol-
ge konstant, gab die Deutsche Rentenversicherung Baden-
Württemberg (DRV BW) unlängst bekannt. Hingegen stieg 
die Beitragsbemessungsgrenze zur allgemeinen Rentenversi-
cherung von monatlich 7.100 Euro auf 7.550 Euro. „Rentenver-
sicherungsbeiträge müssen lediglich bis zu dieser Verdienst-
grenze geleistet werden“, stellte die DRV BW klar. Wer jedoch 
freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, muss 
monatlich einen um 3,35 Euro höheren Mindestbeitrag leis-
ten – dieses Jahr 100,07 Euro im Monat, statt vorher 96,72 
Euro. „Der monatliche Höchstbetrag liegt bei 1.404,30 Euro“, 
so eine weitere Info der DRV BW. Der gesetzliche Rentenver-
sicherungsträger wies noch darauf hin, dass der Regelbeitrag 
für versicherungspflichtige Selbstständige und Handwerker 
monatlich 657,51 Euro beträgt. Das Entrichten des halben 
Regelbeitrags sei jedoch für selbstständige Existenzgründer 
möglich. Wegen der Erhöhung des Mindestlohns auf 12,41 
Euro pro Stunde steigt die monatliche Verdienstgrenze für 
Mini-Jobber auf 538 Euro pro Monat. Diese Anhebung seit 
Jahresbeginn führt zugleich dazu, dass sich die Untergrenze 
für Midi-Jobber entsprechend erhöht. Als Midi-Jobber gelten 
alle, die monatlich zwischen 538,01 und 2.000 Euro verdienen. 
„Sie zahlen reduzierte Beiträge zur Rentenversicherung, ohne 
dass sich dadurch ihre Rentenansprüche vermindern“, so die 
DRV BW abschließend.
Ortsvorsitzende Frau G. Messer Telefon 07034 7032

Parteien

SPD Ortsverein Schönbuchlichtung

Florian Wahl ruft erneut zur Handy-Sammelaktion auf – 
mit Fristverlängerung 2.2.23!
Die Handy-Sammelaktion von Florian Wahl hat mittlerweile 
Tradition und startete um die Weihnachtszeit. Als SPD-Abge-
ordneter ruft er dazu auf, alte Mobilgeräte zu spenden, die 
dann fachgerecht und datenschutzsensibel recycelt werden. 
Die gesammelten Erlöse kommen Umwelt- und Entwick-
lungsprojekten zugute.
Auch in diesem Jahr setzt Florian Wahl die Aktion fort und 
betont: „Gerade zwischen den Jahren, wo viele neue Geräte 

in Gebrauch genommen werden, lohnt es sich, in den Schub-
laden zu stöbern und sich von Altlasten zu trennen.“ In den 
ungenutzten Handys schlummern viele Tonnen Gold, Silber 
und Kupfer – wertvolle Rohstoffe, die gleichzeitig Schadstoffe 
beinhalten und daher fachgerecht entsorgt werden müssen.
Die diesjährige Aktion begann zwischen den Jahren. Bürger/-
innen haben die Möglichkeit, ihre alten Handys in den Brief-
kasten von Florian Wahls Büro in der Stadtgrabenstraße 8 in 
Böblingen einzuwerfen. Zusätzlich können Altgeräte auch bis 
zum 02. Februar unter der Woche zwischen 9 und 16 Uhr 
direkt im Bürger/-innenbüro abgegeben werden.

Nachrichten aus den Nachbargemeinden

DLRG Holzgerlingen

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2024
Liebe Mitglieder,
hiermit laden wir euch ganz herzlich zur Jahreshauptver-
sammlung 2024 ein.
Die Versammlung findet am Donnerstag, dem 22. Februar 
2024 um 19:00 Uhr im DLRG Haus in Holzgerlingen (Wald-
freibad) statt.
Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht der Technischen Leitung
4. Bericht der Jugendleitung
5. Bericht des Schatzmeisters mit Kassenabschluss
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Aussprache und Entlastung der Vorstandschaft
8. Neuwahlen des Vorstands
9. Ehrungen
10. Vorstellung und Beschluss Haushaltsplan 2024
11. Anträge mit Beschlussfassung
12. Verschiedenes
Anträge können schriftlich bis spätestens 16.02.2024 bei Urs 
Schneck gestellt werden.
Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 10 % 
der über 16-jährigen Mitglieder anwesend sind.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Urs Schneck
Vorsitzender

HSG Schönbuch

Ergebnisse vom Wochenende
Heimspiele
Samstag, 27.01.2024
WeilerSportZentrum Weil im Schönbuch
B-Jugend weiblich, Bezirksliga, Plazierungsrunde
11.00 Uhr HSG Schönbuch – TV Rottenburg
D-Jugend weiblich, Bezirksliga
13.00 Uhr HSG Schönbuch – HSG Stgt/Metzingen
D-Jugend gemischt, Bezirksliga
14.30 Uhr HSG Schönbuch – TSV Altensteig
A-Jugend weiblich, Bezirksliga
16.00 Uhr HSG Schönbuch – SG Aidlingen-Ehningen
2. Frauen, Kreisliga A
18.00 Uhr HSG Schönbuch 2 – HSG Stgt/Metzingen
3. Männer, Kreisliga A
20.00 Uhr HSG Schönbuch 3 – TSV Altensteig 3
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Auswärtsspiele
Samstag, 27.01.2024
D-Jugend weiblich, Kreisliga A Platzierungsrunde
Sporthalle Bühl in Rutesheim
14.00 Uhr SKV Rutesheim – HSG Schönbuch 2
C-Jugend weiblich, Bezirksliga Platzierungsrunde
Volksbank Arena in Rottenburg
14.30 Uhr TV Rottenburg – HSG Schönbuch
C-Jugend männlich Platzierungsrunde
Volksbank Arena in Rottenburg
16.00 Uhr TV Großengstingen – HSG Schönbuch
B-Jugend männlich, Bezirksklasse
Freibühlhalle in Engstingen-Großengstingen
18.00 Uhr TV Großengstingen – HSG Schönbuch
Auswärtsspiele
Sonntag, 28.01.2024
E-Jugend gemischt, 6+1ER4
Kurt-App-Halle Pfullingen
15.15 Uhr SpVgg Mössingen 2 – HSG Schönbuch
15.55 Uhr HSG Schönbuch – VfL Pfullingen 3
Ergebnisse vom Wochenende
1. Männer, Verbandsliga 1
HSG BB/Sifi – HSG Schönbuch 30:30
1. Frauen, Landesliga
HSG Schönbuch – HSG Rottweil 29:25
2. Männer, Bezirksklasse
HSG Schönbuch 2 – SpVgg Renningen 28:30
3. Männer, Kreisliga A
SpVgg Mössingen 3 – HSG Schönbuch 32:37
A-Jugend männlich, Bezirksliga
HSG Schönbuch – SV Magstadt 29:25
A-Jugend weiblich, Bezirksliga
SV Leonberg/Eltingen 2 – HSG Schönbuch 21:18
D-Jugend weiblich, Kreisliga, Plazierungsrunde
HSG Schönbuch 2 – JSG AmmerGäu 16:10
D-Jugend gemischt, Kreisliga A 1
VfL Pfullingen 2 – HSG Schönbuch 27:26
D-Jugend gemischt, Bezirksliga
SpVgg Mössingen – HSG Schönbuch 33:37
E-Jugend gemischt 6+1 Endrunde St. 3
HSG Schönbuch 2 – TSG Reutlingen 0:2
VfL Pfullingen 2 – HSG Schönbuch 0:2

4

4

 
  Plakat: Herr Wittke

Mutpol - Diakonische 
Jugendhilfe, Region Böblingen

Herzlich Willkommen im Familienlädle
Ob Groß, ob Klein, schaut doch mal rein!
Im Familienlädle darf jede:r einkaufen!
Dabei werden Nachhaltigkeit und soziales Engangement un-
terstützt.
Wir freuen uns auf euren Besuch bei uns!
Was gibt es zu sehen? Wir führen Kleidung und Schuhe für 
Babys, Kinder und Jugendliche (bis Gr. 176).
Außerdem gibt's bei uns allerlei Spielzeug, Bücher, Puzzle.
Wie funktioniert's? Bestückt wird das Familienlädle durch die 
Spende von gut erhaltenen, sauberen Kleidungsstücken und 
Kindersachen von Mitmenschen, die die Dinge selbst nicht 
mehr brauchen und gerne weitergeben möchten. Wir bieten 
diese zu kleinen Preisen an.
Bitte beachten Sie:
• Spendenabgabe nur bis 30 Minuten vor Ladenschluss 

möglich
• September bis Februar: Annahme von Winterkleidung
• März bis September: Annahme von Sommerkleidung
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Das Familienlädle befindet sich in Holzgerlingen in der Tübin-
ger Straße 43.
Ansprechpartnerinnen: Susanne Binder und Sarah Huber, 
Telefon 07031/2961912, familienzentrum@mutpol.de

Familienzentrum Holzgerlingen
ONLINE: Bewusste Kinderernährung – Beikosteinführung
Babys erkunden zunehmend ihre Welt! Um genug Energie 
und Nährstoffe für ihre Entwicklung zu haben, reichen Mut-
ter- oder Säuglingsmilch nicht auf Dauer. Erweitern Sie des-
halb den Speiseplan Ihres Babys: Frühestens mit Beginn des 
5. Monats und spätestens mit Beginn des 7. Beginn sollten Sie 
die Milchmahlzeiten nach und nach durch Breimahlzeiten, die 
sogenannte Beikost, ersetzen.
Um folgende Themen wird es gehen:
• Wann und wie beginne ich die Einführung des ersten Breis?
• Was muss ich bei Allergien beachten?
• Selbst kochen und kaufen?
• Geht´s auch ohne Brei?
• Was/wieviel sollte mein Baby trinken
KURSLEITUNG: Späth Franziska
KOSTEN: 3 EUR 
TERMIN: Montag, 26.02.2024, 20.00 Uhr - 21.30 Uhr
Online-Anmeldung: www.familienzentrum-mutpol.de -> 
Angebote für Erwachsene
Anmeldeschluss: 19.02.2024
Himmels-Stürmer
Gruppe II: Mittwoch 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Bei den Himmel-Stürmern klettern Kindern mit und ohne Be-
hinderung gemeinsam im Pink Power.
Schnell, wie bei den Profis, sind die Gurte angezogen, die Ka-
rabiner eingehakt und dann geht’s ab in schwindelerregende 
Höhen – die Himmels-Stürmer erobern unter fachlich und pä-
dagogisch kompetenter Anleitung die Kletterwände.
Das Klettern als Sportart bietet die Möglichkeit neben der 
Kondition auch die Koordination und den Gleichgewichtssinn 
zu schulen. Klettern kann man nur im Miteinander und in der 
Wahrnehmung des Kletterpartners – so wächst die Gruppe 
gut zusammen.
Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund, durch neue He-
rausforderungen wächst das Selbstwertgefühl und der Stolz 
über das eigene Können!
Wir empfehlen einen Schnuppertermin, hierfür melden Sie 
sich bitte telefonisch unter 07031-29 619-12 an.
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Kursleitung: Huber Sarah
Kosten: 30 EUR pro Monat
Veranstaltungsort: Pink Power, Röhrer Weg 2 in Böblingen
Termine: immer mittwochs
Gruppe II: 17.30 – 18.30 Uhr
Online-Anmeldung unter: www.familienzentrum-mutpol.de 
-> Angebote für Kinder und Jugendliche

Tischtennis Schönbuch

Punktspiele starten wieder
Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg und vor allem 
viel Spaß!
Vorschau
Sa., 20.01.2024 in der Gemeindehalle Weil im Schönbuch
18:00 Herren Tischtennis Schönbuch IV – TTV Gärtringen V
Sa., 27.01.2024 in der Gemeindehalle Weil im Schönbuch
14:00 Jugend Tischtennis Schönbuch – KSV Hoheneck
18:00 Herren Tischtennis Schönbuch IV – SV Böblingen VI
18:00 Herren Tischtennis Schönbuch – TT Deufringen-Aidlingen

Obst- und Gartenbauverein Schönbuch

Winterschnittkurs am 9. Februar in Altdorf
Am Freitag, 9. Februar 2024 findet in Altdorf ein Winterschnitt-
kurs an Obstbäumen und Beerensträuchern statt.

 
 Foto: Holger Stäbler
Manfred Nuber (Fachberater für Obst- und Gartenbau am 
Landratsamt Böblingen) wird den Obstbaum- bzw. Beeren-
schnitt in Theorie und Praxis erläutern. Der Kurs eignet sich 

bestens dafür, um die Grundlagen zu erlernen oder das ei-
gene Wissen aufzufrischen. Ein Mittagessen ist in der Kursge-
bühr inbegriffen.
Wann: 9. Februar 2024, 09.00 bis ca. 17.00 Uhr
Wo: Altdorf, Treffpunkt wird bei Anmeldung bekanntgegeben
Teilnahmegebühr: 35 € für Nichtmitglieder / 30 € für Vereins-
mitglieder
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und erfolgt direkt 
beim Landratsamt Böblingen.

Kontakt:
Telefon: 07031 / 663 -2380
E-Mail: i.seid@lrabb.de

Naturfreunde

Naturfreundehaus geöffnet
Das Naturfreundehaus „Im Eschelbachtal“ in Holzgerlingen ist 
am Sonntag, 28. Januar 2024 vomn 13.00 bis 18.00 Uhr geöff-
mnet.

FrauenZeit
Die FrauenZeit findet N U R jeden 2. Montag von 18.30 bis 
21.00 Uhr statt.
Alle Frauen sind herzlich willkommen im Naturfreundehaus 
im Eschelbachtal.
Hier ist Platz für Austausch, Raum für Eure Ideen und gemein-
same Aktivitäten.
Habt ihr noch Fragen?
Dann meldet euch gerne bei Simone Thomas, 
E-Mail: simone.thomas@nfha.de

Sonstige Nachrichten
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Manfred Frohnmüller
*06.05.1930 †22.12.2023

Wir danken allen von Herzen, die uns beim Abschied von meinem lieben Mann,
unserem lieben Vater, Opa und Uropa begleitet haben. Die vielen Zeichen der

Verbundenheit, des Trosts und der Freundschaft und Zuneigung haben uns tief bewegt.

Unserer weiterer Dank gilt auch:
Herrn Arnd Rehn für seine einfühlsamen Worte, dem TV Altdorf für den

ehrenden Nachruf, Herrn Roland Brugger für seine musikalische Wegbegleitung
an der Trauerfeier und der Hausarztpraxis Altdorf.

Ilse Frohnmüller mit allen Angehörigen

Es ist ... nie der richtige Zeitpunkt,
... nie der richtige Tag,
... nie alles gesagt,
... immer zu früh.

Und doch sind da Erinnerungen, Gedanken,
Gefühle, schöne Stunden,
Momente, die einzigartig und unvergessen bleiben.
Diese Momente gilt es festzuhalten,
einzufangen und im Herzen zu bewahren. o.V.

Foto: JeanRee/Getty Images/iStockphoto
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www.bestattungshaus-morsello.de

Tag und Nacht

Tel. 07157 - 5 27 27 57

Tel. 07031 - 7 69 08 77

Der Tod löscht das Licht aus,

aber niemals das Licht der Liebe.

Irmgard Erath

Inh. Filippo Morsello

71093 Weil im Schönbuch 71111 Waldenbuch 71155 Altdorf

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am

Dienstag, den 30. Januar 2024 um 14.00 Uhr

auf dem Friedhof in Altdorf statt.

DDuu bbiisstt aauuss uunnsseerreerr MMiittttee ggeeggaannggeenn,,
aabbeerr nniicchhtt aauuss uunnsseerreemm HHeerrzzeenn..

Uns bleiben Erinnerungen,

Liebe und Dankbarkeit.

Otto
Kaselitz

* 03.01.1938 U 15.01.2024

Deine Ehefrau Gerlinde

Deine Töchter

Diana und Cordula mit Familien

Altdorf, im

Januar 2024

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 2. Februar 2024

um 14:00 Uhr auf dem Friedhof in Altdorf statt.

Johann, Hans, Maria, Adrian und Lorena

Das Schönste, was ein Mensch
hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen,
die an ihn denken.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, Mutter,

Schwiegermutter und Oma

Katharina Elsässer
* 25.11.1943 U 18.01.2024

Uns bleiben Erinnerungen, Liebe und Dankbarkeit

Foto: Cavan Images/iStock/GettyImagesPlus
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Die Narren sind los!
An diesen Terminen herrscht närrisches

Treiben in den Straßen des Landkreises

Die Masken sind abgestaubt, die Häser an-
gezogen, die fünfte Jahreszeit hat begon-
nen. In diesem Jahr dauert die Fasnet nur
wenige Wochen, in denen ist dafür aber
einiges geboten. Die vielen Zünfte im Kreis
haben einen vollgepackten Narrenfahrplan
mit eigenen und auswärtigen Veranstaltun-
gen. Besonders spannend für Besucher sind
die bunten Umzüge durch Straßen und Gas-
sen diverser Städte und Gemeinden.

Bei den Fasnetsumzügen ziehen die Häs-
träger durch die von Besuchern gesäumten
StraßenundbringenFarbe indieKommunen
und die Gesichter: Sie malen Besucher bunt
an, verteilen Süßes und Leckereien, baden
Jugendliche in Stroh, vollführen Kunststü-
cke mit der Peitsche oder auf dem Fahrrad.
Manche spielen mitreißende Guggenmusik,
andere haben kreativ und aufwändig gestal-
tete Wagen mit dabei. Kurzum: Die Fasnet
präsentiert sich bei einem Umzug mit ihrer
gesamten Bandbreite, von ihrer fröhlichen,
ihrer närrischen und manchmal auch ihrer
etwas gruseligen Seite. Denn wer möchte
sich schon mit einer Hexe oder einemTeufel
anlegen? Auch wenn Kinder da manchmal
ein wenig Angst bekommen, keine Sorge:
Die Hästräger sind absolut harmlos!

Eine vollständige Übersicht aller Ter-
mine ist wohl kaum möglich, doch
haben wir versucht, die Termine der

größeren Umzüge zusammenzutragen.

Jubiläumsumzug mit Hallenfest
Samstag, 27. Januar, 13.31 Uhr
von Unterjettingen zur
Willy-Dieterle-Halle

17. Ehninger Karneval- und
Fasnetsumzug
Sonntag, 28. Januar, 11 Uhr
Turn- und Festhalle Ehningen

Umzug und Hexennacht
Samstag, 3. Februar, 13 Uhr
Aidlingen

Umzug und After-Umzug-Party
Freitag, 9. Februar, 16.16 Uhr
von der Ortsmitte zur
Schwarzwaldhalle Gärtringen

Großer Umzug
Samstag, 10. Februar, 14 Uhr
Ortsmitte Deckenpfronn

Traditioneller Fasnets-Umzug
Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr
InnenstadtWeil der Stadt

Rosenmontagsumzug
Montag, 12. Februar, 13 Uhr
Innenstadt Böblingen,
rund um den Schlossberg

Weiler Hexen Foto: Jacqueline Geisel

Haiterbacher Kuckucks-Gugga Foto: Jacqueline Geisel

Krautkepf Neuhausen Foto: Jacqueline Geisel Gaildorfer Schloßgarde Foto: Jacqueline Geisel
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Der Handwer-
kerparkausweis
ist da!

Der Handwerkerparkausweis ist ein Gemein-
schaftsprojekt des Landkreises, der 26 Kom-
munen und der Kreishandwerkerschaft. Da-
mit wird Handwerksbetrieben das Arbeiten
erleichtert, wenn sie häufig an unterschied-
lichen Einsatzorten im Landkreis tätig sind.
Die Betriebe müssen nicht mehr für jeden
Ort eine eigene Ausnahmegenehmigung
zum Parken im öffentlichen Raum bean-
tragen, sondern können landkreisweit den
Handwerkerparkausweis nutzen.

Dieser muss am erstmaligen Einsatzort be-
antragt werden. Für die Einsatzorte Aidlin-
gen, Bondorf, Deckenpfronn, Gäufelden,
Grafenau, Jettingen, Mötzingen, Nufringen,
Steinenbronn undWaldenbuch ist das Land-
ratsamt Böblingen als untere Straßenver-
kehrsbehörde zuständig. Für die Einsatzorte
der anderen Kommunen sind die jeweiligen
eigenen Verkehrsbehörden Ansprechpart-
ner. Der Ausweis kostet 100 Euro, ist für ein
Jahr gültig und es können bis zu drei Kenn-
zeichen auf einem Ausweis eingetragen
werden. „Wir im Landkreis Böblingen sind
überzeugt, dass die Einführung eines über-
regionalen Handwerkerparkausweises ei-
nen echten Mehrwert für das Handwerk im
Sinne einer Entbürokratisierung und echter
Wirtschaftsförderung darstellt“, so Landrat
Roland Bernhard. Der Kreisverbandsvorsit-
zende des Gemeindetags, Bürgermeister
Bernd Dürr, betont: „Unsere Handwerker
möchten ihre Dienstleistung schnell und
gewissenhaft vor Ort verrichten. Mit der
Einführung des kreisweiten Handwerkerpar-
kausweises profitieren Kunden, Handwerker
und auch Kommunen, da weniger Anträge
bearbeitet werden müssen.“ Thomas Wag-
ner, Geschäftsführer der Böblinger Kreis-
handwerkerschaft, sieht im neuen Handwer-
kerparkausweis vor allem den Zusatznutzen,
dass die Handwerker den logistischen Ab-
lauf des Auftrages beim Kunden vor Ort we-
sentlich optimieren können.

Blut Spenden
rettet Leben

Termine der nächsten

Blutspendeaktionen

Blut ist eine der wichtigsten Ressourcen der
Menschheit. Das DRK ist stets auf Blutspen-
den angewiesen, um Menschen das Leben
retten zu können. Denn Blut kann nicht
künstlich hergestellt werden und ist nur be-
grenzt haltbar. In der Region werden regel-
mäßig dezentral Termine zum Blutspenden
angeboten. Eine Anmeldung vorab ist erfor-
derlich, kann aber ganz einfach online unter
terminreservierung.blutspende.de vorge-
nommen werden.

Die reine Blutentnahme dauert nur etwa
zehn Minuten. Dabei werden 500 Milliliter
Blut sowie eine Probe für die Untersuchung
des Blutes im Labor entnommen. Die rest-
liche Zeit des Termins wird für Anmeldung,
Ausfüllen des Spendefragebogens, das ver-
trauliche Arztgespräch und die Ruhepause
im Anschluss an die Spende benötigt. Das
Personal ist während des gesamten Ablaufs
jederzeit für die Spender da. Informationen
rund um die Blutspende sind online auf der
Webseite des DRK-Blutspendedienstes un-
ter www.blutspende.de zu finden.

DienächstenBlutspendetermine imLand-
kreis Böblingen sind:

Mittwoch, 24. Januar, 14.30 bis 19.30 Uhr
Weil im Schönbuch
Rettungszentrum
Grabenäckerstraße 1

Dienstag, 30. Januar, 14.30 bis 19.30 Uhr
Rutesheim
Bühlhalle 2
Robert-Bosch-Straße 51

Freitag, 2. Februar, 13 bis 18 Uhr
Böblingen
Motorworld
Graf-Zeppelin-Platz

Montag, 5. Februar, 14.30 bis 19.30 Uhr
Sindelfingen
Stadthalle Sindelfingen
Schillerstraße 23

Dienstag, 6. Februar, 14.30 bis 19.30 Uhr
Deckenpfronn
Tennentaler Gemeinschaft
Ita-Wegmann-Straße 7Nur ein kleiner Pieks Foto: LIGHTFIELD STUDIOS / AdobeStock

Handwerker parken künftig unbürokratisch Foto: Stefan Körber

INFO
Weitere Informationen finden sich
auf der Homepage des Landrats-
amtes unter www.lrabb.de/hand-
werkerparkausweis.
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Nussbaum Medien hat im Jahr 1959 sein erstes Amtsblatt verlegt.
Seitdem hat sich viel verändert, in der Welt, und auch rund um die
Abo-Angebote.

Das gedruckte Amtsblatt wird ständig durch gedruckte bzw.
digitale inhaltliche Mehrwerte und um Services aus dem Nuss-
baum Club ergänzt. In dieser Folge stellen wir Ihnen die Säulen
unserer Abo-Angebote in kompakter Form vor.

Der Klassiker ist das gedruckte Amtsblatt, das die lokalen Infor-
mationen in der Regel 50-mal pro Jahr in die Haushalte bringt.
Mit wichtigen Nachrichten aus der kommunalen Verwaltung,
Vereinen, Kirchen, Schulen, Kindergärten und vielen weiteren
lokalen Akteuren. Dazu gehören auch die Angebote des loka-
len Gewerbes. Zukünftig ergänzen wir das gedruckte Amts-

blatt jede Woche um zwei Seiten mit Highlight-Inhalten aus
dem jeweiligen Landkreis. Wer das gedruckte Amtsblatt lesen
möchte, ist beim Angebot NUSSBAUM+ Premium-Abo genau
richtig. Hierin sind zudem alle nachfolgend aufgeführten Bau-
steine enthalten.

In der zweiten Säule werden die lokalen Inhalte digital auf-
bereitet. Zusätzlich zu den digitalen lokalen Inhalten aus dem
Wohnort können Abonnenten im Rahmen ihres Abonnements
ohneMehrkosten auf digitale Inhalte aus vielenweiteren Orten
zugreifen, die von Nussbaum Medien verlegt werden. Entwe-

NussbaumMedien stellt sich vor

DIE ABO-WELT
VONNUSSBAUM
MEDIEN
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der über die Auswahl der gewünschten ePaper-Ausgaben oder
in Form einzelner Artikel. Die Artikel können über einen News-
feed gelesen werden oder über entsprechende Funktionen
gezielt gesucht und gefiltert werden. In Ausbaustufen können
Sie bevorzugten Autoren/Institutionen auch„folgen“ bzw. über
eine Personalisierung gezielt die Informationen angezeigt be-
kommen, die Sie interessieren. Diese digitalen Inhalte sind über
das NUSSBAUM Portal unter www.nussbaum.de erreichbar
bzw. über eine der dieses Angebot ergänzenden Nussbaum
Apps (erhältlich im Apple Store und im Google Store). Um auf
diese digitalen Angebote zugreifen zu können, ist es erforder-
lich, sich hierfür als Nutzer zu registrieren. Besuchen Sie dafür
einfach die Angebote und folgen Sie den entsprechenden Hin-
weisen. Das NUSSBAUM+ Digital-Abo ist das passende Produkt
für Abonnenten, die ihr Amtsblatt ausschließlich digital lesen
möchten. In diesem Digital-Abo sind wiederum alle nachfol-
gend aufgeführten Bausteine enthalten.

Die lokalen Inhalte werden in einer dritten Säule um Freizeit-
inhalte ergänzt, die wir unter der Produktlinie „Heimat ent-
decken“ zusammenfassen - mit vielfältigen Informationen
über Freizeitangebote aus Baden-Württemberg. Kernleistung
dieses Angebots sind hochwertige digitale Freizeitmagazine,
die Abonnenten viermal im Jahr über deren Digitalzugang er-
halten. Diese Magazine können über das Abo-Angebot „NUSS-
BAUM Freizeit Abonnement“ auch exklusiv abonniert werden.

Diese Magazine werden durch einen kostenlos erhältlichen
„Heimat entdecken“-Newsletter ergänzt.

Alle Abonnenten der oben aufgeführten drei Abo-Modelle
sind automatisch Mitglied im Nussbaum Club. Hierüber kön-
nen diese mit mehr als 7.500 Coupons bei vielen Anbietern in
und außerhalb Baden-Württembergs sparen. Im Schwerpunkt
sind dies „2:1-Gutscheine“ aus der Gastronomie oder aus der
Freizeitbranche. Flankierend hierzu erhalten unsere Club-Mit-
glieder zweimal im Jahr ein Nussbaum Club Special mit High-
light-Angeboten unserer Partner. Premium-Abonnenten erhal-
ten das Nussbaum Club Special als gedruckte Beilage zu ihrem
Amtsblatt, Digital-Abonnentenentsprechendalsdigitales ePaper.

Wir arbeiten weiter daran, unseren Abonnenten zusätzliche
Informationen und Services zur Verfügung zu stellen, die de-
ren Leben bereichern und erleichtern. Freuen Sie sich auf im-
mer neue Mehrwerte. Das macht Nussbaum Medien auch für
deren Partner immer interessanter. Denn neben der hohen
Print-Reichweite steigt auch die digitale Reichweite über die
Nutzung der ePaper kontinuierlich. Mit demAusbau des NUSS-
BAUM Portals sowie weiterer „Schwesterportale“ erreichen wir
in Baden-Württemberg so viele Menschen wie noch nie. Diese
Reichweite können unsere Kunden und Partner für die Errei-
chung ihrer Kommunikationsziele für sich nutzen.

NUSSBAUM – DAS SIND WIR.
EIN FAMILIENUNTERNEHMEN,
DAS MIT LEIDENSCHAFT
UND MUT DIE LOKALE
KOMMUNIKATION IN BADEN-
WÜRTTEMBERG PRÄGT.
Kompetenz durchWeiterbildung, Innovation undWissen ist
unser Grundpfeiler. Heimatverbundenheit und Vertrauen
sind unsere Stärken.Wir sind Vorreiter und Antreiber für eine
lebendige und nachhaltige Zukunft. Zusammenmit unseren
Kunden und Partnern gestalten wir die Kommunikation von
morgen.Wir bleiben mutig und denken stets einen Schritt
voraus.

www.nussbaum-medien.de
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AUTO IMMOBILIEN-KAUFGESUCHE

IMMOBILIEN-VERKÄUFE

VERMIETUNG

VERSCHIEDENES

UNTERRICHT

Haushaltsauflösungen
• Seniorenumzug mit Haushaltsauflösung • Entrümpelungen

• Transporte • Besichtigung schnell und kostenlos
Firma Jung • 07031 227037

info@auto-schwab-fellbach.de

Gerne auch SPORTWAGEN, SUVs,
CABRIOLETS, Wohn-/Reisemobile,
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!A
N
K
A
U
F

0711 - 3424 7363

Einfamilienhaus, Bauplatz oder
größere Eigentumswohnung gesucht!

Hämmerling-Serfass Immobilien
Telefon 0711-20 70 29 80

E-Mail: info@haemmerling-serfass.de
www.haemmerling-serfass.de

Architekt sucht
Haus oder Bauplatz!
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Telefon 07022 - 2 13 18 18

Micro-Apartment als
zukunftssichere Kapitalanlage

Die Nachfrage nach kleineren Wohnungen steigt durch die
wachsende Anzahl Studierender und Singlehaushalte. Füh-
rende Unternehmen haben in diesem Bereich ebenso einen
erhöhten Bedarf. Neubau- u. Bestandswohnungen, langfristige
Pachtverträge über 25 Jahre, KP ab 153.900 Euro, Mietrendite
bis 4,5 %, geringe Instandhaltungs- u. Verwaltungskosten, kein
Mieterkontakt, sofortige und konstante Mieteinnahmen!

Wir stellen für Sie den Kontakt her!

Brigitte Nussbaum
GmbH und Co. KG

Emil-Haag-Straße 27
71263Weil der Stadt
Fon 07033 5266 75
info@brigitte-nussbaum.de

!Bauplatz (auch älteres Haus od. Abbruchobjekt)
dringend zum Kauf gesucht.

Einfach mal unverbindlich anrufen!

Korell Immobilien
Stuttgart-Sillenbuch ¡ 0711 - 94 55 28 70
www.korell-immobilien.de

Ihre Immobilienexperten in der Region für

alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilienbewertung,

Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf Rentenbasis und Ver-

mietung.

Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.

Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0711 23 955-0
esslingen@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Suche Nachhilfe
für Französisch und/oder Englisch (Gym 7. Klasse). Gern
Abiturient*in oder pensionierte Personen. Nachhilfe-
schwerpunkt: Grammatik. Wöchentlich wenn möglich,
muss aber nicht. Bei Interesse bitte melden: 0163-
5353000

Weil im Schönbuch/Neuweiler
helle Dachwohnung im 1. OG in ruhiger Ortsrandlage, 3
Zimmer, 63 m², Südbalkon, EBK, Bad mit Wanne, Parkett-
 und Fliesenböden, Abstellraum im Keller, 700,00 € + NK,
ab April 2024  0163 6280354
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STELLEN

STELLENGESUCHE

Lagermitarbeiter (m/w/d)

in Voll- und Teilzeit

Ihre Aufgaben:
• Annahme von Sendungen
• Auspacken und Einlagern der Ware
• Kommissionierung der Ware
• Versandvorbereitung von Sendungen
• Unterstützung bei der Produktion unserer eigenen Produkte
• Be- und Entladen von Transportern und LKW

Was Sie mitbringen:
• erste Erfahrung in der Logistik
• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Gabelstaplerschein und PKW-Führerschein von Vorteil
• Sie arbeiten gerne in einem tollen internationalen Team
• Sie sind verlässlich, motiviert und arbeiten eigenständig

Sie packen gerne mit an? Dann würden wir Sie gerne kennenlernen!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an:

bewerbung@faunamarin.de (Frau Alexandra Bauer)

Fauna Marin GmbH
Gottlieb-Binder-Str. 9 | 71088 Holzgerlingen I Tel.: 07031 - 613 680 0

Seit über 20 Jahren entwickeln wir nicht nur
Produkte rund um die Meerwasser-Aquaristik,
wir betreiben auch eine der europaweit größten
Nachzucht- und Hälterungsanlagen für
Korallen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin:

R E E F P O W E R

WIR FREUEN
UNS AUF IHREN

A N R U F !

Altdorf, Uhlandstraße 11
Neubau-Eigentumswohnungen

Telefon 0 70 31 / 30 47 43 -0
info@baugesellschaft-schoenbuch.de
www.baugesellschaft-schoenbuch.de

BGS Baugesellschaft Schönbuch mbH
Benzstraße 21

71101 Schönaich

•Mehrfamilienhaus mit 3- und 4-Zimmer-Wohnungen
• von ca. 92 m2 bis ca. 115 m2 Wohnfläche
• sonnige Terrassen und Balkone
• Aufzug von der Tiefgarage in jede
Wohnung
• Kellerräume und praktische
Gemeinschaftsräume
• Tiefgaragenstellplätze

BEREITS IM BAU unverbindliche Illustration, Energieausweis in Vorbereitung

gut Immobilien GmbH, Tel.: 0711-72 20 90 30 www.gutimmo.de

„Viel Platz für die junge Familie, Home-Office und Gäste“
Traumhaus in sonniger Lage von Schönaich

Modernes Einfamilienhaus, 7 Zimmer, ca. 200 m²
Wfl., Südgarten, (GEG2023/LWWP). Komplett
schlüsselfertig: € 899.500,- Rufen Sie gleich an!

Freizeitangebot. Kurze Wege zu Fachgeschäften und
Dienstleistern, familien-freundliche und generationsgerechte
Wohnräume zeichnen Waldenbuch, umgeben von idyllischer
Natur, aus.

Für unser 4-gruppiges Kleinkindhaus "Pestalozziweg"
(waldenbuch.de/pestalozziweg), das bis zu 40 Kinder im Alter
zwischen einem Jahr bis drei Jahren Platz bietet, suchen wir zum
frühestmöglichen Zeitpunkt je eine

Einrichtungsleitung (m/w/d)
in Vollzeit I unbefristet I EG S13 TVöD-SuE

und

stellvertretende Einrichtungsleitung (m/w/d)
in Vollzeit I unbefristet I EG S9 TVöD-SuE

(Imagefilm unserer Kitas)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 11.02.2024.
Weitere Informationen und Möglichkeit zur Online-Bewerbung
erhalten Sie unter www.waldenbuch.de/stellenangebote.

Am Rande des Naturparks Schönbuch, rund 25
Kilometer südlich von Stuttgart, liegt Waldenbuch.
Die Stadt beheimatet rund 8.700 Einwohner und
verfügt über ein außer-gewöhnliches Kultur- und

Komm zu uns ins Team!

„Wohnen in Traumlage von Weil im Schönbuch“
Moderne DHH mit Blick auf Wiesen und Felder

7 Zi., 160m²Wfl., großerWohn-/Ess-/Küchenbereich,
viel Verglasung. Garage möglich. (GEG2023/LWWP).
Schlüsselfertig: € 735.496,- Rufen Sie gleich an!

gut Immobilien GmbH, Tel.: 0711-72 20 90 30 www.gutimmo.de

Reihenmittelhaus in Grafenau-
Döffingen von privat zu verkaufen, BJ 1999; ca. 121 m²
Wohnfläche, 5 Zimmer, Terrasse/Garten, Carport. VHB:
495 T€. 0173/9527299

Suche Putzstelle in Haushalt
0157/ 58 426 322
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Fragen?

0152 08579288

Melde Dich gerne bei Frau
Ostertag-Raith:

Interesse?
Sende Deine schriftliche Bewerbung mit
allen aussagekräftigen Unterlagen an:

Gemeindeverwaltung Steinenbronn
Stuttgarter Str. 5, 71144 Steinenbronn

stellenanzeigen@steinenbronn.de

SC
AN
ME

Pädagogische Fachkräfte nach § 7 KiTaG (m/w/d) in
Voll- und Teilzeit, unbefristet

Pädagogische Fachkräfte nach § 7 KiTaG (m/w/d) für
die Urlaubs- und Krankheitsvertretung auf Minijobbasis

Unterstützungskräfte für die Betreuung an den
Nachmittagen in den Kindertageseinrichtungen

Hauswirtschaftskraft

WIR SUCHEN!
FÜR UNSERE
KINDER-
TAGES-

EINRICHTUNGEN

Dich www.steinenbronn.de

Kleine Menschen brauchen so große Herzen wie Deines!

I C PI C P L A BL A B

Laborantin (m/w/d)
Wir suchen Unterstützung für unser
Wasseranalyse-Labor im Bereich
Meerwasseraquaristik in Voll/Teilzeit.

Ihre Aufgaben:
•Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von chemischen

Wasseranalysen mittels ICP-OES, IC, Titration, Photometer
• Probennahme von Wasserproben aus unserer Zuchtanlage
• Qualitätskontrolle von Produkten und Rohstoffen
• Betreuung und Wartung der Analyse-Geräte
• Allgemeine Laborroutine

Das bringen Sie mit:
•Voraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung CTA I BTA (w/m/d)
oder vergleichbare Qualifikation.

• Besonders gefragt ist Erfahrung im Labor, insbesondere in Bezug
auf die Nutzung labortechnischer Instrumente wie ICP-OES und IC.

•Wünschenswert ist Erfahrung im Umgang mit Office-Programmen/
Geräte-Software.

• Sie haben eine sorgfältige, zielorientierte und selbstständige Arbeitsweise.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit nächstmöglichem Eintrittsdatum,
z. Hd. Frau Alexandra Bauer an bewerbung@faunamarin.de

Wir freuen uns auf Sie.

NussbaumMedienWeil der Stadt GmbH & Co. KG
Merklinger Straße 20 ∙ 71263Weil der Stadt
www.nussbaum-medien.de

NUSSBAUM MEDIEN ist Marktführer für Amts-
blätter und wöchentliche Lokalzeitungen in
Baden-Württemberg, die in über 380 Kommu-
nen mit einer wöchentlichen Auflage von über
1Mio. Exemplaren erscheinen. Aktuell befinden
wir uns auf demWeg, parallel zur Print-Welt zum
digitalen Plattform-Anbieter zu werden.

Wir suchen ab sofort Verstärkung für unsere Teams:

Rollen-Offsetdrucker/
Medientechnologe (m/w/d)
im 2-Schicht-Betrieb (38 Stunden/Woche)
am Standort Weil der Stadt

Marketing-Mitarbeiter/ Partnergewin-
nung/-betreuung (m/w/d)
in Vollzeit (40 Stunden/Woche)
am Standort Weil der Stadt

Mediengestalter (m/w/d) im Textlayout
in Teilzeit (24 – 32 Stunden/Woche)
am Standort Weil der Stadt

Teammitarbeiter (m/w/d) im
Abo-Kundenservice
in Vollzeit (40 Stunden/Woche)
am Standort Weil der Stadt

Mediengestalter (m/w/d) mit Schwer-
punkt Automatisierungsprozesse und
Technische Kommunikation
in Teil- oder Vollzeit (32 – 38 Stunden/Woche)
am Standort Weil der Stadt

Interesse geweckt?
Jetzt QR-Code scannen und die vollständige
Stellenausschreibung lesen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

nussbaum-medien.de/karriere

Gehen Sie mit uns
in die Zukunft der lokalen

Kommunikation.

In Kooperation mit

Arbeitgeber
der Zukunft
digital, innovativ, modern

Nussbaum Medien
Gültig bis 04/2024

Zu einer Bewerbung
gehören immer Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnisse.
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Erzieher (m/w/d) im Rahmen der
praxisintegrierten Erzieherausbildung

(PiA)

Fragen?

0152 08579288

Melden Sie sich gerne bei
Frau Ostertag-Raith:

Interesse?
Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit
allen aussagekräftigen Unterlagen an:

Gemeindeverwaltung Steinenbronn
Stuttgarter Str. 5, 71144 Steinenbronn

stellenanzeigen@steinenbronn.de

AusWIR BILDEN! www.steinenbronn.de

SC
AN
ME

MONTEURE (m/w/d) in Voll- und Teilzeit
Montagetätigkeiten
Leichte körperlicheArbeit

CNC-DREHER (m/w/d)
Programmieren,Bedienenund Rüsten von
CNC-gesteuertenBearbeitungsmaschinen

LAGERMITARBEITER (m/w/d)
WareneingangundWarenausgang
Kommissionierung von Artikeln

Wir bieten:
 unbefristetesArbeitsverhältnis
 außertariflichesEntgelt
 abwechslungsreicheTätigkeit

mit hoherEigenverantwortung
 zukunftsorientiertenArbeitsplatz
 freundlichesundmotiviertes

Team

weitere Benefits / Infos
findenSie unter

MD Drucklufttechnik GmbH & Co. KG
Rosine-Starz-Straße 16 | 71272 Renningen
www.mannesmann-demag.com
Julia Scherer
job@mannesmann-demag.com | Telefon: 07159/18093-512

Die Gemeinde Weil im Schönbuch
(ca. 10.000 Einwohner) sucht einen

■Bauingenieur (m/w/d)
Schwerpunkt: Tiefbau
in Vollzeit und unbefristet

Wir bieten:
• Einen sicheren Arbeitsplatz
• Eine verantwortungsvolle und interessante
Aufgabe in einem modernen und
kollegialen Umfeld

• Personalentwicklung durch
Weiterbildungsmöglichkeiten

• Vergütung bis 11 TVöD
(je nach Qualifikation und Berufserfahrung)
und Übernahme der Stufenlaufzeit

• Vergünstigte Eintritte, Dienstradleasing,
Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt

Wenn Sie Interesse haben,
schicken Sie bitte Ihre Bewerbungs-
unterlagen bis 25. Februar 2024
an die Gemeinde Weil im
Schönbuch, Marktplatz 3,

71093 Weil im Schönbuch oder per E-Mail an:
personal@weil-im-schoenbuch.de

Ihre Fragen beantworten gerne:
Tobias Ehmann,
Ortsbaumeister, Telefon (0 71 57) 12 90-160,
tobias.ehmann@weil-im-schoenbuch.de

Kathrin Böhringer,
Hauptamtsleiterin, Telefon (0 71 57) 12 90-142,
kathrin.boehringer@weil-im-schoenbuch.de

GEMEINDE
WEIL IM SCHÖNBUCH

Die Qualitätsmanufaktur
für Markisen & Überdachungen

Für unsere Filiale Sindelfingen suchen wir

Aushilfskraft (m/w/d)
auf 520,- € Basis.

Gerne auch Rentner ca. 10 Std. /Woche
Bewerbungen bitte an: Markisenbau Müller GmbH,

Schmalbachstr. 18, 74626 Bretzfeld
Oder per E-Mail an: info@mm-markisen.de

und Mobil unter: 0174/1804766
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Wir suchen Sie zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt
in Vollzeit (40 Stunden/Woche) als

Key-Account-Manager (m/w/d)
Die Position kann an unseren StandortenWeil der Stadt, St. Leon-Rot, Ettlingen, Filderstadt
oder Rottweil ausgeübt werden.

Nussbaum Medien ist Marktführer für Amtsblätter und wöchentliche Lokalzeitungen in Baden-Württemberg,
die in mehr als 380 Kommunen mit einer wöchentlichen Auflage von über einer Million Exemplaren erschei-
nen. Aktuell befinden wir uns auf dem Weg, parallel zur Printwelt zum digitalen Plattformanbieter zu werden.

Ihre Aufgaben

■ Verantwortung für die Vermarktung sowie den Verkauf von
Anzeigen, Beilagen und Online-Werbung an die Groß- und
Key-Account-Kunden unsererMediengruppe

■ Identifikation von Umsatzpotenzialen, gezielte Geschäfts-
anbahnung, Abwicklung und Umsatzverantwortung innerhalb
Ihres Kundenstamms

■ Konzeption von maßgeschneiderten regionalen und überre-
gionalenWerbekampagnen für Ihre Kunden

■ Organisation von und Teilnahme an Kundenevents sowie
Messebesuchen

■ Mitentwicklung von crossmedialen Produkten und Angeboten
■ Erstellen von Angebotspräsentationen und Budgetverwaltung

unserer Key-Account-Kunden

Das bringen Sie mit

■ Abgeschlossenes Studium, idealerweise mit dem Schwer-
punkt Marketing bzw. Vertrieb oder eine vergleichbare
Ausbildung

■ Einschlägige Berufserfahrung im Vertrieb, vorzugsweise im
Bereich Medien

■ Idealerweise gute Kenntnisse des Medienmarktes sowie im
besten Fall Kontakte zu Media-Entscheidern (m/w/d) der
Werbungtreibenden

■ Nachweisbare Verkaufserfolge, Verbindlichkeit und ein
hohes Maß an Abschlusssicherheit

■ Selbstsicheres Auftreten und Verhandlungsstärke
■ Hohes Maß an Eigenmotivation, Selbstorganisation und

Belastbarkeit
■ Reisebereitschaft in Süddeutschland

Unter anderem bieten wir Ihnen

■ Einen zukunftssicheren und modernen Arbeitsplatz bei
einem familiengeführten, sozial engagierten Unternehmen

■ Flexible Arbeitszeiten mit Kombination aus Präsenz und
mobilem Arbeiten von zu Hause aus

■ Dienstwagen auch zur privaten Nutzung
■ Attraktives variables Vergütungspaket
■ Zuschuss zu den Kosten der Kindertagesstätte
■ SechsWochen Urlaub pro Jahr plus Sonderurlaub bei per-

sönlichen Ereignissen
■ Flache Hierarchie, direkte Kommunikationswege und ein

wertschätzendes Miteinander
■ Onboarding mit Patenprogramm inklusive interner und

externerWeiterbildung
■ Ein betriebliches Gesundheitsmanagement, z. B. JobRad

eams zum nächstmöglichen Zeitpunkt

d)
Filderstadt

In Kooperation mit

Arbeitgeber
der Zukunft
digital, innovativ, modern

Nussbaum Medien
Gültig bis 04/2024

Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! nussbaum-medien.de/karriere

NussbaumMedien St. Leon-Rot GmbH & Co. KG ∙ Opelstraße 29 ∙ 68789 St. Leon-Rot ∙ www.nussbaum-medien.de
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Die Gemeinde Weil im Schönbuch
(ca. 10.000 Einwohner) sucht für ihren
Kindergarten Breitenstein ab 1. April 2024 eine

■ Kindergartenleitung (m/w/d)
in Vollzeit und unbefristet.

Wir bieten:
• Einen anspruchsvollen und
abwechslungsreichen Arbeitsplatz

• Gute Rahmenbedingungen
mit einer Leitungsfreistellung

• Differenzierte Fortbildungsmöglichkeiten
• Vernetzung mit allen Einrichtungen
der Gemeinde und regelmäßigem
fachlichen Austausch

• Vergütung in S15 TVöD-SuE
und Übernahme der Stufenlaufzeit

• Vergünstigte Eintritte, Dienstradleasing,
Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt

Wenn Sie Interesse haben,
schicken Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen
bis 18. Februar 2024 an die
Gemeinde Weil im Schönbuch,

Marktplatz 3, 71093 Weil im Schönbuch
oder per E-Mail an:
sandra.thelen-boigs@weil-im-schoenbuch.de

Ihre Fragen beantworten gerne:
Sandra Thelen-Boigs, päd. Gesamtleiterin,
Telefon (0 71 57) 12 90-126,
sandra.thelen-boigs@weil-im-schoenbuch.de

GEMEINDE
WEIL IM SCHÖNBUCH

Ihre Aufgaben
■ Wartung und Instandhaltung der Gebäudetechnik und der

Produktionsanlagen an unseren Unternehmensstandorten in
Baden-Württemberg

■ Konfiguration und Bedienung von Mess-Steuer-
Regeleinrichtungen

■ Organisation und Durchführung von Reparaturen sowie
Beseitigung von Störungen

■ Auftragsvergabe, Koordination und Steuerung externer
Gewerke, u. a. Sicherheit, Haustechnik

■ OrganisationundKoordination vonoperativen Fuhrparkaufgaben

Das bringen Sie mit
■ Eine erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung, z. B.

zum Industrieelektriker (m/w/d) oder eine vergleichbare
Qualifikation

■ Kenntnisse im Bereich der elektrischen Instandhaltung von
Industrieanlagen und vorbeugenderWartung

■ Erfahrung im Umgang mit SPS-Steuerungen
■ Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie

Flexibilität
■ Führerschein der Klasse B sowie Reisebereitschaft innerhalb

Baden-Württembergs

Das bieten wir Ihnen
■ Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bei einem familiengeführ-

ten, sozial engagierten Unternehmen
■ 6WochenUrlaub pro Jahr plus Sonderurlaub bei persönlichen

Ereignissen
■ Zuschuss zu den Kosten der Kindertagesstätte und Nutzung

der Kinderbetreuunsstätte
■ Onboarding mit Patenprogramm inklusive interner und

externerWeiterbildung
■ Firmenfahrzeug

Wir suchen Sie zur Verstärkung unseres Teams zum nächst-
möglichen Zeitpunkt als

Industrieelektriker (m/w/d)
in Vollzeit (40 Stunden /Woche) am Standort Weil der Stadt

In Kooperation mit

Arbeitgeber
der Zukunft
digital, innovativ, modern

Nussbaum Medien
Gültig bis 04/2024

NussbaumMedienWeil der Stadt GmbH & Co. KG
Merklinger Straße 20 ∙ 71263Weil der Stadt
www.nussbaum-medien.de

Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

nussbaum-medien.de/karriere

Lust auf
etwas Neues?

NUSSBAUM MEDIEN ist Marktführer für Amts-
blätter und wöchentliche Lokalzeitungen in
Baden-Württemberg, die in über 380 Kommu-
nen mit einer wöchentlichen Auflage von über
1 Mio. Exemplaren erscheinen. Aktuell befinden
wir uns auf demWeg, parallel zur Print-Welt zum
digitalen Plattform-Anbieter zu werden.
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www.nussbaum-medien.de

Entdecken Sie die
Vielfalt von Altdorf und

Umgebung
Tauchen Sie ein in die Vorteile Ihres Amtsblattes der Gemeinde

Altdorf. Erleben Sie das alles mit einem Abonnement.

Ihr exklusives Abonnement bietet Ihnen eine Fülle von Vorteilen.Woche fürWoche werden wir
Ihnen einen Einblick in die verschiedenen Bausteine Ihres Abonnements des Amtsblattes der

Gemeinde Altdorf geben. Überzeugen Sie sich selbst und abonnieren Sie jetzt sofort.

Baden-Württemberg
mit unseremdigitalen
Magazin„Heimat entdecken“
(4x/Jahr) neu kennenlernen

ImAlltagmitmehr als
7.500NussbaumClub
Coupons sparen und
regelmäßig anGewinn-
spielen teilnehmen

Neuigkeiten, Ankündi-
gungen und Veranstal-
tungen aus Altdorf

Immer informiert
über das regionale
Geschehen

1. Lokal 2. Regional

3. Freizeit 4. Coupons
NEU NEU
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Brennerei Kasper
St. Hubertus Str. 42
75181 Pf-Huchenfeld
Tel. 07231 70001
www.brennerei-kasper.de

Genießen Sie unsere Spirituosen und Liköre aus
eigener Produktion. Ich arbeite eng mit regionalen
Obstbauern zusammen.

Kann im Online-Shop mit dem Buchungscode bestellt/eingelöst
werden. Ab einem Mindestbestellwert von 20 €. Der Vorteil ist
nicht mit anderen Rabatten oder Nachlässen kombinierbar.

5 % Rabatt auf alle Spirituosen
und Liköre aus

Gültig bis 31.12.2020

Bis zum
31.12.2024
zahlen Sie

0 €.
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Verpassen Sie keine Neuigkeiten, Ankündigungen oder Veranstaltungen:
Ihr Amtsblatt der Gemeinde Altdorf begleitet Sie regelmäßig.

Lassen Sie sich inspirieren und informieren Sie sich über all das,
was in Altdorf passiert. Seien Sie ein Teil der Gemeinschaft und entdecken Sie
die Vielfalt, die Ihr Amtsblatt zu bieten hat. Worauf warten Sie noch?
Tauchen Sie ein in dieWelt von Altdorf und seien Sie immer informiert
über das Altdorfer Geschehen.

Egal ob zu Hause oder unterwegs, sind Sie immer
auf dem neuesten Stand.

1. Lokal

Jetzt abonnieren
und lokale Neuig-

keiten erhalten.

nussbaumwelt.net/altdorf-abonnieren

Lassen Sie sich inspirieren und informieren Sie sich über all das,
was in Altdorf passiert. Seien Sie ein Teil der Gemeinschaft und entdecken Sie
die Vielfalt, die Ihr Amtsblatt zu bieten hat. Worauf warten Sie noch?
Tauchen Sie ein in dieWelt von Altdorf und seien Sie immer informiert
über das Altdorfer Geschehen.

Egal ob zu Hause oder unterwegs, sind Sie immer
auf dem neuesten Stand.

Jetzt abonnieren
und lokale Neuig-

keiten erhalten.

nussbaumwelt.net/altdorf-abonnieren

Tauchen Sie ein in dieWelt von Altdorf und seien Sie immer informiert

Egal ob zu Hause oder unterwegs, sind Sie immer

Jetzt abonnieren
und lokale Neuig- 

keiten erhalten.

nussbaumwelt.net/altdorf-abonnieren

Freuen Sie sich
nächsteWoche auf
mehr Infos zu
„Regional“
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JETZT ABONNIEREN UND 0 €
BIS ZUM 31.12.2024 ZAHLEN!
Wählen Sie das Abo, das am besten zu Ihnen passt, und erfahren Sie alles, was in Ihrem Ort und der Umgebung passiert.

Das ist ein Angebot vonNussbaumMedien
WeilderStadtGmbH&Co.KG
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
HRMannheim -HRA706473 ·USt.-IdNr.:DE309158242
www.nussbaum-medien.de

Komplementärinnen:
NussbaumMedienVerwaltungs-GmbH
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
Geschäftsführer: K. Nussbaum, A. Tews, T. Bechtold,
M. Schmidt · HR Mannheim - HRB 351736

K. Nussbaum Beteiligungs-GmbH
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
Geschäftsführer: Klaus Nussbaum
HR Mannheim - HRB 707535

Ihr Ansprechpartner
rund um das Abonnement:

G.S. Vertriebs GmbH · Telefon 07033 6924-0
abo@gsvertrieb.de · www.nussbaum-lesen.de

NUSSBAUM+ Premium
Print | Digital | Nussbaum Club

0,00 €*
pro Monat im Jahr 2024

1,00 €/Monat im Jahr 2025, 2,00 €/Monat im Jahr 2026,
3,00 €/Monat im Jahr 2027 und 3,66 €/Monat im Jahr 2028

6 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar

Amtsblatt der Gemeinde Altdorf (Print)
i. d. R. wöchentlich in Ihren Briefkasten**

Amtsblatt der Gemeinde Altdorf (Digital)
Aktuelle Ausgabe als ePaper

Mehr als 380 weitere Amtsblätter/
Lokalzeitungen (Digital)
Weitere Orte als ePaper lesen

Archiv (Digital)
Zurückliegende Ausgaben lesen

NussbaumID-Konto
3 Zugänge

Das Magazin „Heimat entdecken“ – Nussbaum
Club Special (Print)
2 Ausgaben / Jahr

Das Magazin „Heimat entdecken“ als ePaper
4 Ausgaben / Jahr

Nussbaum Club App
Mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos auf dem
Smartphone

DAS BESTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Heimat
entdeckenNUSSBAUM CLUB SPECIAL

November 2023

Abonnenten von Nussbaum Medien nutzen den Nussbaum Club mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos.

in Baden-Württemberg

Weihnachts-
stimmung

KULTUR UND KULINARIK IM
HEILBRONNER LAND

AB SEITE 4

URLAUB UND ENTSPAN-
NUNG AN KALTEN TAGEN

AB SEITE 14

WEIHNACHTLICHE
EVENTS UND GENUSS

AB SEITE 20

MIT TOLLEN
GEWINNSPIELEN UND
SPARANGEBOTEN
UNSERER PARTNER

DAS BESTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Heimat
entdecken

HANDWERKSTRADITION
BESUCH BEIM

MODELSCHNITZER

WINTERZAUBER
TERMIN-HIGHLIGHTS IN
HERBST UND WINTER

WEIHNACHTSMARKT
DIE SCHÖNSTEN

IM LÄNDLE

NUSSBAUM CLUB SPECIAL

Abonnenten von Nussbaum Medien nutzen den Nussbaum Club mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos.

MIT
TOLLEN

GEWINNSPIELEN
UND SPARANGE-
BOTEN UNSERER

PARTNER

November 2023

ONLINE-AUSGABE

Das Heilbronner Land
MIT AUSBLICK ÜBER DIE DÄCHER VON BAD WIMPFEN

Region mit
Weitblick

3,66 €

NUSSBAUM+ Digital
Digital | Nussbaum Club

0,00 €*
pro Monat im Jahr 2024

1,00 €/Monat im Jahr 2025, 2,00 €/Monat im Jahr 2026,
3,00 €/Monat im Jahr 2027 und 3,50 €/Monat im Jahr 2028

3 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar

Amtsblatt der Gemeinde Altdorf (Digital)
Aktuelle Ausgabe als ePaper

Mehr als 380 weitere Amtsblätter/
Lokalzeitungen (Digital)
Weitere Orte als ePaper lesen

Archiv (Digital)
Zurückliegende Ausgaben lesen

NussbaumID-Konto
1 Zugang

Das Magazin „Heimat entdecken“ als ePaper
4 Ausgaben / Jahr

Nussbaum Club App
Mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos auf dem
Smartphone

DAS BESTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Heimat
entdecken

HANDWERKSTRADITION
BESUCH BEIM

MODELSCHNITZER

WINTERZAUBER
TERMIN-HIGHLIGHTS IN
HERBST UND WINTER

WEIHNACHTSMARKT
DIE SCHÖNSTEN

IM LÄNDLE

NUSSBAUM CLUB SPECIAL

Abonnenten von Nussbaum Medien nutzen den Nussbaum Club mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos.

MIT
TOLLEN

GEWINNSPIELEN
UND SPARANGE-
BOTEN UNSERER

PARTNER

November 2023

ONLINE-AUSGABE

Das Heilbronner Land
MIT AUSBLICK ÜBER DIE DÄCHER VON BAD WIMPFEN

Region mit
Weitblick

* NUSSBAUM+Premium kostet regulär 3,66 € proMonat. NUSSBAUM+Digital kostet regulär 3,50 € pro
Monat. Im Zuge der Abo-Neueinführungwerden die Abonnements in den ersten Jahren zu reduzierten
Preisen angeboten. Bis zum 31.12.2024 sind beide Abonnements kostenlos.

3,50 €

Bestellen Sie gleich online unter
https://nussbaumwelt.net/bestellen

Jetzt abonnieren und 0 €
bis zum 31.12.2024 zahlen!

** Zustellung an Adressen außerhalb der geschlossenen Bauweise von Altdorf kannmit Mehrkosten
verbunden sein.
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Jetzt das Amtsblatt abonnieren

Bezahlung

per SEPA-Lastschrift

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, Zah-
lungen vonmeinem Kontomittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die von Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Mandats-Referenznummer entspricht der Kundennummer.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE24ZZZ00001970480

Ort, Datum, Unterschrift

Kontoinhaber

Kreditinstitut

Ort, Datum

BIC

Unterschrift

- - - - -
IBAN

DE

11
23

/2
31

21
2

Wichtige
Vertragsinformationen
NUSSBAUM+ Premium und NUSSBAUM+ Digital sind bis
31.12.2024 kostenlos. Beide Abonnements kosten vom
01.01.2025–31.12.2025 6,00 € im Halbjahr, vom 01.01.2026–
31.12.2026 12,00 € im Halbjahr, vom 01.01.2027–31.12.2027
18,00 € im Halbjahr. NUSSBAUM+ Premium kostet ab
01.01.2028 22,00 € im Halbjahr. NUSSBAUM+ Digital kostet
ab 01.01.2028 21,00 € im Halbjahr. Die Berechnung erfolgt
halbjährlich im Voraus zum 30.06. und 30.12. eines Jahres
oder am darauffolgenden Bankarbeitstag. Bei Bestellung in
einem laufenden Abrechnungshalbjahr errechnet sich die Be-
zahlung für den verbleibenden Rumpfzeitraum anteilig. Die
Zustellung erfolgt i. d. R. wöchentlich in 50 Wochen/Jahr. Ein
Bezug des NUSSBAUM+ Premium ist nur in Ihren Briefkasten
in oben genanntem Ort möglich (Zustellung an Adressen
außerhalb der geschlossenen Bauweise des obigen Ortes ist
mit Mehrkosten verbunden).

Kündigung
Die Mindestvertragslaufzeit von NUSSBAUM+ Premium
beträgt sechs Monate. Die Mindestvertragslaufzeit von
NUSSBAUM+ Digital beträgt drei Monate. Nach Ablauf
der Mindestvertragslaufzeit verlängert sich das Abo
automatisch auf unbestimmte Zeit und kannmonatlich in
Textformgekündigtwerden.

Datenschutzerklärung
Wir erheben und speichern Ihre Kontaktdaten und Zahlungs-
informationen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des Abonnement-
vertrags. Zu diesem Zweck übermittelnwir Ihre Daten zudem
an den Zustellungsdienstleister G.S. Vertriebs GmbH, Josef-
Beyerle-Str. 2, 71263 Weil der Stadt. Für die Verarbeitung
Verantwortliche ist die Nussbaum Medien Weil der Stadt
GmbH & Co. KG, Merklinger Straße 20, 71263 Weil der Stadt,
Telefon 07033 525-0, E-Mail: wds@nussbaum-medien.de;
Datenschutzbeauftragter: datenschutzbeauftragter@nuss-
baum-medien.de. Wir speichern Ihre Daten zu Beweiszwe-
cken für die Dauer von drei Jahren. Sie haben uns gegenüber
das Recht, jederzeit Auskunft über die Verarbeitung oder die
Berichtigung IhrerDaten zu verlangen (Art. 15; 16DSGVO). Bei
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie zu-

dem das Recht, die Löschung Ihrer Daten oder die Einschrän-
kung der Verarbeitung zu verlangen (Art. 17; 18 DSGVO). Sie
haben ferner das Recht, Ihre Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder
die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu ver-
langen (Art. 20 DSGVO). Die für eventuelle Beschwerden zu-
ständige Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) ist der Landesbe-
auftragte für Datenschutz des Landes Baden-Württemberg.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zuwiderrufen. DieWiderrufsfrist
beträgt14TageabdemTag, andemSieoder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um IhrWider-
rufsrecht auszuüben, müssen Sie unseren Vertriebspart-
ner (G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2, 71263Weil
der Stadt, E-Mail: info@gsvertrieb.de, Tel. 07033 6924-0)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post
versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür das Muster-Widerrufsformular, das Sie unter
www.nussbaum-lesen.de/widerruf finden, verwenden,
welches jedoch nicht vorgeschrieben ist. ZurWahrungder
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir etwa von Ihnen erhalten haben, einschließlich
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über IhrenWiderruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-
sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ih-
nenwurdeausdrücklichetwasanderesvereinbart; inkeinemFall
werden Ihnenwegendieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Rechnung per E-Mail (Bitte E-Mail-Adresse angeben)

Rechnung per Post (Hierfür entrichte ich zusätzlich eine
Kostenpauschale in Höhe von .)

ImÜbrigen gelten dieobenaufgeführtenBedingungen.

Das ist ein Angebot vonNussbaumMedien
WeilderStadtGmbH&Co.KG
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
HRMannheim -HRA706473 ·USt.-IdNr.:DE309158242
www.nussbaum-medien.de

Bestellschein ausgefüllt
zurück an G.S. Vertriebs GmbH
Per E-Mail an abo@gsvertrieb.de, Fax 07033 6924-24 oder
postalisch an Josef-Beyerle-Str. 2, 71263Weil der Stadt

Komplementärinnen:
NussbaumMedienVerwaltungs-GmbH · Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
Geschäftsführer: K. Nussbaum,A.Tews,T. Bechtold,M. Schmidt
HRMannheim -HRB351736
K. NussbaumBeteiligungs-GmbH · Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot ·
Geschäftsführer: KlausNussbaum ·HRMannheim -HRB707535

Name, Vorname*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Ort*

E-Mail* (notwendig für Ihren persönlichen Onlinezugang)

Telefon

Frau Herr

Geburtsdatum

Ja, ich möchte denTitel„Amtsblatt der Gemeinde Altdorf“ als
folgendes Abonnement (Zutreffendes bitte ankreuzen) bestellen:

*P
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NUSSBAUM+Premium:

inkl. USt. und Zustellkosten bei Zu-
stellung an eine Adresse innerhalb der
geschlossenen Bauweise von Altdorf

NUSSBAUM+Digital:

inkl. USt.

Empfehlung

0,00 €
pro Monat im Jahr 2024

3,66 € 0,00 €
pro Monat im Jahr 2024

3,50 €

Jetzt abonnieren
und 0 € bis zum
31.12.2024 zahlen!

nussbaumwelt.net/
bestellen
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ERFOLGSPROJEKT FÜR NATUR UND MENSCH:  
10 JAHRE NATIONALPARK SCHWARZWALD

 

Erste Infos zum Programm im Jubilä-
umsjahr sowie ein Video finden Sie un-
ter diesem Link: 

Seebach. Im Januar 2014 wurde der National-
park Schwarzwald offiziell gegründet. Bislang 
ist er der erste und bisher einzige Nationalpark 
in Baden-Württemberg. 

Großes stand bevor, als vor zehn Jahren der Ent-
schluss zum Nationalpark Schwarzwald fiel –  
Großes hat sich seitdem bewegt. „Natur Na-
tur sein lassen“, lautet die Devise. Was einfach 
klingt, ist in der Umsetzung viel Arbeit. Damit 
sich Tier- und Pflanzenwelt frei und ungelenkt 
entwickeln können, mussten weitreichende 
Konzepte entwickelt werden – für den Wald, 
die Wege, aber auch für den Tourismus und 
Verkehr. „Im Schwarzwald ist es gelungen, ei-
nen Nationalpark zu realisieren, der zu einem 
wertvollen Rückzugsort für viele Arten und 
ein echtes Pfund für die Region geworden 
ist“, freut sich Umweltministerin Thekla Walker 
(Grüne) über das bereits Erreichte.

ERSTE POSITIVE EFFEKTE
Schon jetzt zeigen sich erste Effekte, die ein 
sich selbst überlassener Wald mit sich bringt. 
„Veränderungen der letzten zehn Jahre sind im 
Nationalpark inzwischen sichtbar, spürbar. Die 
Werkstatt Natur ran an die Arbeit lassen – was 

das bedeutet, erleben wir und Besucherinnen 
und Besucher inzwischen hautnah mit“, berich-
tet Nationalparkleiter Wolfgang Schlund. So 
erhalten Arten, die zum Beispiel auf alte Bäume 
oder Totholz angewiesen sind, wieder einen Le-
bensraum. Lange verschwundene Vogel- und 
Käferarten haben sich im Bestand stabilisiert, 
seltene Pflanzen und Pilze finden Raum.

Neben dem Nicht-Eingreifen in die Natur wer-
den im Nationalpark auch konkrete Schutz-
maßnahmen ergriffen, um die Lebensbedin-
gungen für gefährdete Arten zu verbessern, 
zum Beispiel für das Auerhuhn. In erster Linie 
werden dazu die hochgelegenen Heiden, auch 
Grinden genannt, gepflegt und beweidet. „Der 
Prozessschutz führt zusammen mit den geziel-
ten Artenschutzmaßnahmen wesentlich zum 
Erhalt der Biodiversität. Auf gerade einmal ei-
nem Prozent der Landesfläche wurden inner-
halb der letzten zehn Jahre mehr als 9.000 Ar-
ten nachgewiesen“, zeigt sich Walker angetan.

NATURERLEBNIS UND RÜCKZUGSORT
Davon profitiert auch der Mensch, der im Na-
tionalpark die Gelegenheit findet, bei Führun-
gen oder auf eigene Faust die Natur in ihrer 

Vielfalt und ihrer natürlichen Entwicklung zu 
erleben. Zugleich bietet der Park Raum für 
Freizeitaktivitäten wie Wandern, Rad fahren 
oder Wintersport. Somit hat sich das Schutzge-
biet auch zu einer touristischen Attraktion ent-
wickelt, die jährlich rund 750.000 Menschen 
anlockt. Großer Beliebtheit erfreut sich zudem 
das Besucherzentrum am Ruhestein, das mit 
Wissenswertem zum Park und mit einer Aus-
stellung aufwartet.

Die 27 Gemeinden, die den Nationalpark um-
schließen, haben sich inzwischen zu einer GmbH 
zusammengetan und bringen den Tourismus in 
der Region mit gebündelten Kräften voran.

GRUND ZUM FEIERN
Alles in allem ein echter Grund zum Feiern! 
„Über das gesamte Jahr wollen wir Bürgerin-
nen und Bürger bei Führungen und Veran-
staltungen dazu einladen, den Nationalpark 
vor Ort und gemeinsam mit uns zu erleben. 
Wir wollen genau hinschauen, auf die großen 
und kleinen, die sichtbaren und verborgenen 
Veränderungen“, sagt Schlund voll Vorfreude 
auf ein volles Programm zum Jubiläumsjahr.  
(pm/red)

https://lokalmatador.net/nationalpark10

Das Nationalparkzentrum ist Anlaufstelle 
für Information und Freizeit.
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Nebel an der Badener Höhe.

BaWue-Seite1
Foto: Arne Kolb/Nationalpark Schwarzwald



40  |  Anzeigen Amtsblatt der Gemeinde Altdorf  •  26. Januar 2024  •  Nr. 4

Tel. 0 71 57 / 70 14
www.dersitzmoebelspezialist.de
info@dersitzmoebelspezialist.de

Gewerbestraße 10  71144 Steinenbronn

Tisch + Stuhl
Der Sitzmöbelspezialist GmbH

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 9.30 bis 18.00 Uhr
Samstag 9.30 bis 14 Uhr
Montag geschlossen

bis

75%
auf vorrätige

Couchgarniture
n

Winterschlussverkauf bis 10.02.2024

mindestens

50%
auf vorrätige

Schlafsofas
Abbildungen beispielhaft

STUHLAKTION:
6 Stühle kaufenX nur 5 bezahlen!

1 Stuhl GRATIS

MY WAY OF SKIURLAUB.

Rabatt
10%

T:0049 7033 526675 

Chalet für 8 Personen ab € 60 p.P.* Apartments oder Clubhaus für 
bis zu 26 Personen ab € 30 p.P.*

Apartment für 4-6 Personen
ab 41 € p.P.*

ERZBERG ALPIN RESORT
Steiermark

*Preisbeispiel pro Person und Nacht. 3 Nächte im Jänner bei Maximalbelegung.

www.alps-resorts.com | holiday@alps-resorts.com

Ihre Altdorfer Nachrichten

Jetzt abonnieren auf
nussbaumwelt.net/nm-a

Nur noch im Abo erhältlich –
Jetzt abonnieren und

informiert bleiben.
0 €

pro Monat

Tel. 0176 28446142

Wir kaufen Ihr Auto
PKW, LKW, Geländewagen, Busse.

Jede Marke. Jedes Alter. Jeder Zustand.
Anrufen lohnt sich. Jederzeit erreichbar, auch amWochenende.

EINE ANZEIGE HILFT SUCHEN!


